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Sommerferien in den Büchereien
Eichenzell und Lütter

Spiel und Spaß für Jung und Alt – 

Kita Riedrainmäuse im AWO-Altenzentrum
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WWW.SCHLOSS-FASANERIE.DE

Freitag, 26. Juli, 20.45 Uhr (Einlass 20 Uhr)

Open-Air-Kino im Schlosspark

Kartenvorverkauf 

• Onlineshop unter  

www.schloss-fasanerie.de

• Museumskasse Schloss Fasanerie

• Telefon 0661 / 94 86 0

Preise 

Vorverkauf und 

Abendkasse 14 Euro

In Kooperation mit Gefördert von

DER SCHATTEN 

VON CARAVAGGIO

Veranstalter 

Kulturstiftung 

des Hauses Hessen 

Schloss Fasanerie 

36124 Eichenzell 

Beratungsstelle <Keine Grenzen= 
Empowerment, Coaching und niedrigschwellige Beratung

Tel.     0661/480 17 79 - 30

Mail.   beratung@gemeinsamleben-fulda.de

www.gemeinsamleben-fulda.de/angebot/beratung/

im Husarenkeller 

 Gemeinde Eichenzell

Jeden ersten

Mittwoch im Monat

von 10:00 - 12:00 Uhr

FÜR WEN IST DIE BERATUNG? 

Für Menschen mit einer (drohenden) Beeinträchtigung und deren

Angehörige

ZIEL DER BERATUNG: 

Sie dabei unterstützen ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen –

ganz im Sinne des Bundesteilhabegesetzes. 

DIE BERATUNG IST: 

kostenfrei, individuell und auf Augenhöhe

DIE BERATUNGSSTELLE UNTERSTÜTZT BEI:

Suche nach einem passenden Assistenzangebot

Außenberatungsstelle in

Eichenzell

Antragstellung bei den Kostenträgern

Vorbereitung von

Behördenangelegenheiten

Die genauen Termine

finden Sie auf

unserer Homepage.

Wichtig: Rechtsberatung (im Sinne des

Rechtsdienstleistungsgesetztes) und Begleitung im

Widerspruchs- und Klageverfahren werden nicht

angeboten.

Wir bitten um Anmeldung.
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EICHENZELLERGemeindeverwalGemeindeverwaltung.tung.
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, können Sie alle 
Sachbearbeiter direkt unter den Durchwahlnummern erreichen.

 Bürgerbüro
Melde- und Passwesen, Sozialangelegenheiten, Einbürgerungen
Gerlinde Schnopp (Leiterin)  979-40
gerlinde.schnopp@eichenzell.de

Melde- und Passwesen, Vereinsangelegenheiten
Tabea Hofmann  979-41
tabea.hofmann@eichenzell.de

Melde- und Passwesen, Fundbüro
Katja Bolz   979-42
katja.bolz@eichenzell.de

Ramona Schmitt  979-0
ramona.schmitt@eichenzell.de

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 8–16 Uhr
Mi. 8–12 und 14–18.30 Uhr | Fr. 8–12 Uhr

Nur in geraden Kalenderwochen: Sa. 10-12 Uhr

Gemeindeverwaltung

Schlossgasse 4
36124 Eichenzell
Tel.: (06659) 979-0

E-Mail: gemeinde@eichenzell.de
Internet: www.eichenzell.de

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8–12 Uhr
 Mo. 14–16 Uhr
 Mi.14–18.30 Uhr

Eine Terminvereinbarung außerhalb der Sprechzeiten ist möglich.

 Bürgermeister 
Johannes Rothmund  979-21
johannes.rothmund@eichenzell.de

 Sekretariat
Eichenzeller Nachrichten, Öffentlichkeitsarbeit
Sabrina Gärtner  979-22
sabrina.gaertner@eichenzell.de  

 Hauptamt
Wahlangelegenheiten und Versicherungswesen
Marco Schlender (Leiter Hauptamt) 979-25
marco.schlender@eichenzell.de

Rebecca Kreß  979-30
rebecca.kress@eichenzell.de

Kindergartenangelegenheiten
Bettina Bode 979-23
bettina.bode@eichenzell.de

 Personalamt
Sandra Liebert (Leiterin Personalamt) 979-24
sandra.liebert@eichenzell.de

 Gemeindekasse
Zahlungsverkehr
Martina Stidronski  979-29
martina.stidronski@eichenzell.de

Joachim Söder 979-28
joachim.soeder@eichenzell.de

 Finanz- und Steuerverwaltung
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
Simon Herr (Leiter Finanzabteilung) 979-27
simon.herr@eichenzell.de

Gewerbesteuer, Allgemeine Finanzverwaltung
Jana Farnung 979-46
jana.farnung@eichenzell.de

Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer,  
Abfallangelegenheiten
Renate Pfort  979-26
renate.pfort@eichenzell.de

IT-Administration
Benjamin Günder  979-50
benjamin.guender@eichenzell.de

 Bauhof
Christoph Günther (Vorarbeiter)  61 85 97
bauhof@eichenzell.de

 Wertstoffhof Eichenzell
Di. 14–16 Uhr (ganzjährig),  
Do. 14–16 Uhr (November bis März)
Sa. 9–12 Uhr (ganzjährig),  
Do. 16–18 Uhr (April bis Oktober)
Tel. (0 66 59) 979-26 (während der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung)

 Standesamt und Friedhofswesen
Geburten, Heirat, Sterbefälle, Friedhofswesen
Daniel Vey  979-44
daniel.vey@eichenzell.de

 Kultur- und Fremdenverkehrsamt
Kulturprogramm, Vergabe Kultursaal/Kulturscheune/Schlossmobil, 
Rentenangelegenheiten, Neuland Stiftung 
Hildegard Weber  979-43
hildegard.weber@eichenzell.de

Kulturprogramm, Vereinsangelegenheiten, Bürgerhäuser,  
Vergabe Schlossmobil, Pass- und Meldewesen 
Tabea Hofmann  979-41
tabea.hofmann@eichenzell.de

  Bau- und Liegenschaftsverwaltung (Schlossgasse 7a)
Grundstücksangelegenheiten / Allgemeine Bauverwaltung
Nico Schleicher (Leiter Bauamt)  979-65
nico.schleicher@eichenzell.de

Bautechnik / Hoch- und Tiefbau
Dieter Seuring (Hochbau) 979-62
dieter.seuring@eichenzell.de

Martin Dorn (Tiefbau) 979-61
martin.dorn@eichenzell.de

Bauplanung / Bauantragsbearbeitung
Thomas Schmidt  979-64
thomas.schmidt@eichenzell.de

Kathrin Ebert 979-67
kathrin.ebert@eichenzell.de

Allgemeine Bauverwaltung,  
Liegenschaften, Grundstücksangelegenheiten
Vanessa Kessler 979-63
vanessa.kessler@eichenzell.de

Christina Baier  979-66
christina.baier@eichenzell.de
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EICHENZELLERGemeindeverwalGemeindeverwaltung.tung.
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, können Sie alle 
Sachbearbeiter direkt unter den Durchwahlnummern erreichen.

Döllbach
Markus Roth  Tel. (0 66 56) 91 89 70 
markus.roth.1976@gmail.com
Kerzell
Raphael Witzel  Tel. (0 66 59) 16 56
rw@stuck-putz-witzel.de
Löschenrod
Holger Breithecker  Tel. (0 66 59) 54 17 77
info@ortsbeirat-loeschenrod.de

Lütter
Simon Jestädt  Tel. (0163) 6 98 87 23
simon_jestaedt@web.de

Rönshausen
Leonhard Will  Tel. (0 66 59) 51 25
leonhardwill@web.de

Rothemann
Oskar Kanne  Tel. (0151) 15 53 02 41
oskar.kanne@t-online.de

Welkers 
Andreas Klimesch  Tel. (0 66 59) 61 98 82 

andreas.klimesch@ortsbeirat-welkers.de

 Kindertagesstätten
Eichenzell, Sternschnuppe Tel. (0 66 59) 31 28
Akazienweg 18, kita.sternschnuppe@eichenzell.de
Eichenzell, Generationenhaus  
Kita Riedrainmäuse Tel. (0 66 59) 61 99 72
Am Riedrain 11, kita.generationenhaus@eichenzell.de
Kerzell, Regenbogen Tel. (0 66 59) 32 21
Sebastianstr. 5, kita.regenbogen@eichenzell.de
Löschenrod, Spatzennest Tel. (0 66 59) 14 73
Mainstr. 7, kita.spatzennest@eichenzell.de 
Lütter, Fliegenpilz Tel. (0 66 56) 12 03 
Strehlhofweg 3-5  
kita.fliegenpilz@eichenzell.de
Rönshausen, Schneckenhaus Tel. (0 66 59) 23 21
Rönshausener Str. 31 
kita.schneckenhaus@eichenzell.de
Rothemann, Gänseblümchen Tel. (0 66 59) 25 10
Pappelallee 1, kita.gaensebluemchen@eichenzell.de
Welkers, Kleine Freunde Tel. (0 66 59) 44 07
Kleine Wanne 1-3 , kita.kleinefreunde@eichenzell.de
Büchenberg, St. Jakobus  Tel. (0 66 56) 83 83

Kalbachstr. 2, kita.buechenberg@bistum-fulda.de

  Tagespflegepersonen (Tagesmütter)
Eichenzell
Elke Jestädt  Tel. (0170) 465 25 44
Sabine Tauchel Tel. (0 66 59) 35 95

Löschenrod
Maria Isabel Mendez Tel. (0 66 59) 915 00 56

Lütter
Petra Gutermuth  Tel. (0 66 56) 85 09
Paulina Taubert Tel. (0178) 441 14 21 oder (0 66 56) 485 99 54 

Rothemann
Heike Sauer  Tel. (0 66 59) 98 78 90

Welkers
Gudrun Spors  Tel. (0 66 59) 31 46 oder (0170) 830 09 92
Ingrid Wohlerdt Tel. (0 66 59) 54 19 57 

 Ordnungsamt und Ordnungsbehördenbezirk 
(Schlossgasse 7a)
Gewerbe-, Straßenverkehrs- und Ordnungsrecht
Thomas Gernhardt 
(Leiter Ordnungsamt und Ordnungsbehördenbezirk) 979-87
thomas.gernhardt@eichenzell.de
Bianca Goldman  979-84
bianca.goldman@eichenzell.de

Geschwindigkeitsüberwachung
Harald Hergenhan  979-80
harald.hergenhan@eichenzell.de
Andreas Saß  979-82
andreas.sass@eichenzell.de 
Anne Schmuck  979-86
anne.schmuck@eichenzell.de
Steve Taubert  979-83
steve.taubert@eichenzell.de 
Steven Schrage  979-85
steven.schrage@eichenzell.de

Brand- und Katastrophenschutz/Geschwindigkeitsüberwachung
Marc Hainer  979-81 
marc.hainer@eichenzell.de

 Smart City Eichenzell
Fuldaer Straße 3a, 36124 Eichenzell, smartcity@eichenzell.de
Thorsten Sturm (Projektleiter)  979-31
thorsten.sturm@eichenzell.de
Anne Jana  979-35
anne.jana@eichenzell.de

Christopher Müller  979-32
christopher.mueller@eichenzell.de

Michael Kottusch 979-33
michael.kottusch@eichenzell.de

 Ortsgericht
Ortsgerichtsvorsteher
Matthias Dente Tel. (0 66 59) 91 99 62
Rennsteigweg 12, Eichenzell
matthiasdente@t-online.de
Stellvertreter
Ewald Hohmann Tel. (0 66 56) 85 95 
Strehlhofweg 12, Lütter 
Sprechzeiten im Eichenzeller Schlösschen,
Raum Wicklow: Mi. 17-18 Uhr
(in dringenden Fällen auch außerhalb der Sprechzeiten)

 Schiedsmann
Joachim Ofenstein  Tel. (0152) 54 28 32 42
Maulkuppenstraße 7, Rothemann 
Hans-Dieter Köhler Tel. (06659) 91 81 940
Stellvertretender Schiedsmann (0172) 63 67 260
Rönshausener Str. 22, Rönshausen
hdkoehler@gmx.de

 Ortsvorsteher
Eichenzell
Dirk Fischer  Tel. (0 66 59) 91 91 45
fischer.eichenzell@t-online.de
Büchenberg
Hubert Aha  Tel. (0 66 56) 88 65
hubertaha@web.de
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interaktives Erlebnis für die Besucher gewesen. Durch den Einsatz von 
Virtual-Reality-Technologie (VR) habe man realistische Rennfahrten 
erleben können. Auch die aufgestellte Graffiti-Wand, welche am 
Jugendfestival im Jahr 2023 erstellt wurde, fand am Stand des 
Jugendparlaments seinen Platz. Diese habe für positive Reaktionen 
gesorgt. Mit einer Frage in die Runde versuchte Mölter herauszufinden, 
wo diese in Zukunft unterkommen kann. Bestehende Ideen seien der 
Schlosspark Eichenzell, der Skaterpark Höllengrund oder Bahnhof 
Eichenzell. Lars Emil bringt die Idee ein, dass die Wand einen Platz am 
Ortsausgang von Eichenzell Richtung Rhönhof oder an der Kreuzung 
(L3307 und Am Langen Acker) finden könnte.
Weiterhin thematisiert Mölter eingereichte Fragen an den Bürgermeister. 
Hierbei informiert er die Teilnehmenden über den aktuellen Stand 
des Jugendboost. Im letzten Monat habe ein Gespräch mit einer 
Datenschutzfirma stattgefunden, um die Veröffentlichung des 
Antragsformulars zu klären. Eine Datenschutzerklärung der Gemeinde 
soll angehängt werden und eine E-Mail-Adresse müsse ausgetauscht 
werden, da im Zusammenhang mit dem Antrag personenbezogene Daten 
gespeichert werden. Die Klärungspunkte haben dazu geführt, dass bisher 
keine Veröffentlichung erfolgte.
Weiterhin gibt er bekannt, dass im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit ein 
Termin vereinbart werden soll, in dem das Thema besprochen werden 
kann.
Zum Stand des VR-Löschsimulators und der Graffiti-Wand am Bahnhof 
in Eichenzell schildert er, dass aktuell eine Klärung seitens der Gemeinde 
läuft, welche Kosten förderfähig sind. Parallel dazu sei man mit den 
Feuerwehren in Kontakt.
Bezüglich der Graffiti-Wand informiert er, dass das Thema im Zuge der 
Konzeptionierung des Smarten Bewegungsraum am 15. Juli 2024 im 
Ausschuss für Digitales und Smart City vorgestellt und um Zustimmung 
gebeten wird.
Die Blockhütte am Abenteuerspielplatz in Rothemann sei mit dem 
Ortvorsteher Herrn Oskar Kanne und Herrn Martin Dorn aus der 
Bauabteilung begutachtet worden. In Zuge dessen habe man über 
Überdachungsmöglichkeiten und eine mögliche Sanierung des Gebäudes 
gesprochen. Auch zu diesem Thema sei ein Termin in Planung, um das 
weitere Vorgehen zu besprechen.

zu 4
Die geplante Fahrt nach Wiesbaden soll vorerst in internen Treffen 
thematisiert werden. Dabei werde man auf Ideen und Vorschläge 
eingehen und diese ausarbeiten. Ebenfalls belange es, zum Stand der 
Sitzung, noch um die genaue Kalkulation der Fahrt.

zu 5
Für das Jahr 2024 sei ein Budget von 8.300 Euro verfügbar, welches in 
Öffentlichkeitsarbeit, Werbekampagne des „Jugendboost Eichenzell“, 
Vernetzungstreffen mit den Jugendräumen und in die Jugendfonds 
verteilt wird.
Für das Jahr 2025 plant der Vorsitzende eine Gesamtsumme von 22.800 
Euro für Öffentlichkeitsarbeit, Verbesserung der Mobilität für junge 
Menschen, Unterstützung von Ehrenamt und Engagement sowie des 
Jugendfonds.
Antrag
Der Vorstand des Jugendparlaments Eichenzell beantragt die 
Genehmigung des Finanzplans im Zeitraum vom 28.06.2024 bis zum 
31.12.2025.
Der Finanzplan ist unerlässlich, um die Öffentlichkeitsarbeit des 
Jugendparlaments zu intensivieren und vielfältige Jugendprojekte in 
unserer Gemeinde zu realisieren. Dies fördert die aktive Beteiligung der 
Jugend an der Gemeindeentwicklung, Kinderrechte bekannt machen 
und zur Förderung des Demokratieverständnisses. Durch die Umsetzung 
dieser Maßnahmen erwarten wir eine gestärkte Präsenz in der 
Öffentlichkeit, eine verbesserte Vernetzung mit Jugendräumen,
eine erhöhte digitale Sichtbarkeit und die erfolgreiche Durchführung von 
Jugendaktionstagen.
Abstimmung: dafür: 7; dagegen: 0; enthalten: 0
Der Antrag ist somit angenommen.

zu 6
Unterstützung von Ehrenamt und Engagement
Das Jugendparlament Eichenzell organisiert sich durch die gewählten 
Mitglieder weitgehend selbstständig, was zu einem hohen Grad 
an Selbstbestimmung führt. Allerdings gibt es organisatorische 
Herausforderungen, da in der Regel viele Mitglieder minderjährig sind.
Antrag
Wir beantragen die Einführung ehrenamtlicher 
Jugendparlamentsbetreuer, die das Jugendparlament bei der Planung und 
Durchführung von Jugendaktivitäten unterstützen sollen. Diese Betreuer 
sollen dem Jugendparlament unterstellt sein, um die Selbstbestimmung 
des Parlaments zu wahren. Das Jugendparlament sollte bei der Auswahl 

Amtliche Bekanntmachungen

Der Vorsitzende
des Jugendparlaments
Niederschrift über die 4. öffentliche Sitzung
des Jugendparlaments 2023 - 2025
am 28. Juni 2024

Ort: Husarenkeller Eichenzell
Beginn der Sitzung: 18:31 Uhr
Ende der Sitzung: 19:00 Uhr

Anwesend waren:
a) stimmberechtigt:
Vincent Mölter
Yazan Dibo
Lars Emil Erhard
Finn Witzel
Noah Jehn
Emilian Mihm
Constantin Heinz
b) nicht stimmberechtigt:
Klaus Mölter, Zuschauer
Anna Block, Schriftführerin
Abwesen waren:
Jonas Hack
Niclas Ohnesorge
Chiara Candiano
Emily Schwind
Die Mitglieder des Jugendparlaments sind durch Einladung des 
Vorsitzenden des Jugendparlaments vom 17.06.2024, auf Freitag, 
den 28.06.2024, um 18:30 Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung, 
einberufen worden. Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort der Sitzung sind in 
den Eichenzeller Nachrichten und auf der Homepage öffentlich bekannt 
gegeben worden. Der Vorsitzende des Jugendparlaments stellt bei 
Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße Ladungsfrist 
keiner Einwände erhebt. Die Verhandlungen finden in einer öffentlichen 
Sitzung statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
2. Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Planung JuPa-Fahrt 2024/25 nach Wiesbaden
5. Beratung zum Haushalt 2025 und Investitionsprogramm bis 2028
6. Agenda Jupa 24/25-Beratung und Anträge:

o Unterstützung von Ehrenamt und Engagement
-> Möglichkeiten und Gestaltung von ehrenamtlichen JuPa- 

Betreuern:
Diskussion und Prüfung der Optionen

o Verbesserung der Mobilität für junge Menschen
-> Jugendtaxi-Card: Konzepte und Umsetzbarkeit

o Öffentlichkeitsarbeit für das Jugendparlament
-> Wahlen Jugendparlament Eichenzell 2025: Planung und 

Umsetzung
7. Diskussion und Ideenaustausch

Erledigung der Tagesordnung:
zu 1
Der Vorsitzende des Jugendparlaments, Vincent Mölter, eröffnet 
die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Von elf gewählten 
Vertreterinnen und Vertretern sind sieben erschienen.
zu 2
Gegen die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung des 
Jugendparlaments werden keine Einwände erhoben.
zu 3
Der Vorsitzende, Vincent Mölter, berichtet über die zurückliegenden 
Ereignisse des letzten Quartals.
Am 12. April 2024 habe das Jugendparlament einen Ausflug in die 
Laserfabrik gemacht, welcher als Teambuildingmaßnahme diente. Dabei 
seien Ideen, Vorschläge und offene Fragen ausgetauscht und geklärt 
worden.
Des Weiteren hat das Jugendparlament T-Shirts beschafft, welche zur 
Erhöhung des Wiedererkennungswert dienen sollen.
Am 5. Juni 2024 habe man sich Gedanken über den Aufbau und die 
Dienstpläne für das Weckfresserfest gemacht. Das Weckfresserfest 
am 16. Juni 2024 sei mit dem Formel-1-Simulator ein spannendes und 
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4. Änderung der Satzung

über die die Betreuung von Kindern in den/der Tageseinrichtung/en 
für Kinder in der Gemeinde Eichenzell

§ 1 Träger und Rechtsform

(1) Die Gemeinde Eichenzell unterhält die kommunalen 
Tageseinrichtungen für Kinder als öffentlich-rechtliche 
Einrichtungen. Tageseinrichtungen für Kinder sind Einrichtungen 
der Jugendhilfe zur Förderung von Kindern durch Bildung, 
Erziehung und Betreuung. Durch ihre Inanspruchnahme nach 
Maßgabe dieser Satzung entsteht ein öffentlich-rechtliches 
Benutzungsverhältnis.

(2) In den Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Eichenzell 
werden gemäß § 25 HKJGB betreut:
1. Kinder vom vollendeten 1. bis zum vollendeten 3. Lebensjahr 

in Kinderkrippen bzw. Krippengruppen oder altersgemischten 
Gruppen,

2. Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt
(d.h. bis zur tatsächlichen Einschulung mit Beginn des 
Schulbesuchs oder der Schließungszeit in den Sommerferien) 
in Kindergärten bzw. Kindergartengruppen oder 
altersgemischten Gruppen,

3. Kinder aus verschiedenen Altersstufen in altersgemischten 
Gruppen

§ 2 Aufgaben

(1) Die Tageseinrichtung/en für Kinder sollen die Erziehung in der 
Familie ergänzen und unterstützen und die Gesamtentwicklung 
des Kindes durch kontinuierliche, allgemeine und gezielte 
Bildungs- und Erziehungsangebote fördern. Die Vereinbarkeit 
von Familie und Berufstätigkeit soll ermöglicht werden. Durch 
differenzierte Erziehungs- und Bildungsarbeit soll die geistige, 
seelische, emotionale und körperliche Entwicklung von Kindern 
angeregt, die Gemeinschaftsfähigkeit gefördert und allen Kindern 
gleiche Entwicklungschancen gegeben werden. Die Kinder 
sollen sich zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Personen entwickeln. Die Förderung soll 
sich dabei am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und 
sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen 
und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine 
ethnische Herkunft berücksichtigen.

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgaben sollen die pädagogischen Fachkräfte 
und die Erziehungsberechtigten sowie die anderen an der Bildung 
und Erziehung eines Kindes beteiligten Institutionen im Rahmen 
einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft partnerschaftlich 
zusammenarbeiten. Diese Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, 
die gegenseitiges Vertrauen, Verständnis und die Mitwirkung der 
einzelnen Beteiligten voraussetzt, ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Bildung, Erziehung und Betreuung in der Tageseinrichtung für 
Kinder.

(3) Im Übrigen bestimmen sich die Aufgaben nach dem jeweiligen 
Pädagogischen Konzept der Tageseinrichtung für Kinder und den 
gesetzlichen Vorschriften.

§ 3 Kreis der Berechtigten

(1) Die Tageseinrichtungen für Kinder stehen grundsätzlich allen 
Kindern, die in der Gemeinde Eichenzell ihre Hauptwohnung i.S. des 
Melderechts haben und mit dem/der/den Erziehungsberechtigten 
im Gemeindegebiet wohnen,
1. vom vollendeten 1. Lebensjahr an bis zum vollendeten

3. Lebensjahr (Krippenkinder)
und/oder
2. vom vollendeten 3. Lebensjahr an bis zum Schuleintritt 

(Kindergartenkinder) offen.
(2) Ein Rechtsanspruch gegen die Gemeinde Eichenzell auf Aufnahme 

eines Kindes in einer bestimmten Kindertageseinrichtung besteht 
nicht.

§ 4 Aufnahmeantrag

(1) Die Entscheidung über die Aufnahme erfolgt auf Antrag des/
der Erziehungsberechtigten. Die Aufnahme erfolgt nach digitaler 
Anmeldung über das WebKITA Portal. Die Anmeldung ist von allen 
Erziehungsberechtigten schriftlich durch Unterschrift zu bestätigen 
(entsprechend dem Sorgerecht §§ 1626 ff BGB §§ 1631,1687 BGB), 
Anmeldungen können erst nach der Geburt des Kindes ab dem
3. Lebensmonat erfolgen.

(2) Über die Aufnahme wird gemäß Satzung durch einen schriftlichen 
Bescheid (Betreuungsvertrag) der Gemeinde entschieden.

der Betreuer mitbestimmen können und das Recht haben, Betreuer per 
Mehrheitsbeschluss abzuberufen.
Die ehrenamtlichen Betreuer sollen, wenn möglich, über 
Übungsleiterpauschalen finanziert werden. Hierzu könnten Mittel aus 
kommunalen oder landkreisweiten Förderprogrammen beantragt werden.
Abstimmung: dafür: 7; dagegen: 0; enthalten: 0
Der Antrag ist somit angenommen.
Verbesserung der Mobilität für junge Menschen
Gerade im ländlichen Raum ist die Anbindung an das Netz des ÖPNV 
am Abend (nach 21 Uhr) sehr schlecht. Um den Jugendlichen in 
Eichenzell und den Nachbargemeinden (Gebietskulisse Fulda-Südwest in 
Kooperation mit regionalen Taxiunternehmen) trotzdem die Möglichkeit 
zu geben, an kulturellen Festlichkeiten teilzunehmen, einen Abend in der 
Stadt mit Freunden zu verbringen oder z.B. ins Kino zu gehen, bietet das 
Jugendtaxi eine gute zusätzliche Möglichkeit für eine bessere Mobilität 
der jungen Menschen in unserer Region.
Antrag
Wir beantragen daher die Einführung eines Jugendtaxis in Eichenzell 
sowie in den benachbarten Gemeinden (Gebietskulisse Fulda-Südwest 
in Kooperation mit regionalen Taxiunternehmen). Ziel ist es, jungen 
Menschen im Alter von 14 bis 21 Jahren eine sichere, bezahlbare und 
zuverlässige Transportmöglichkeit zu bieten.
Abstimmung: dafür: 7; dagegen: 0; enthalten: 0
Der Antrag ist somit angenommen.
Öffentlichkeitsarbeit für das Jugendparlament
Das Jugendparlament plane eine Online-Wahl durchführen, um die 
Jugendbeteiligung zu fördern. Ein Anbieter werde noch gesucht und die 
Kosten kalkuliert, sodass der Antrag hierzu folgen soll.

zu 7
Vincent Mölter habe von Jugendbetreuer Andreas Theilig den Hinweis 
bekommen, dass im Jugendraum Kerzell keine Internetverbindung 
besteht.
Antrag
Eine Internetverbindung ist für die Jugendlichen von großer Bedeutung. 
Sie ermöglicht die Kommunikation und Vernetzung mit Gleichaltrigen 
sowie die Nutzung sozialer Medien. Zudem unterstützt sie die Planung 
und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen.
Wir möchten hiermit einen Antrag auf die Bereitstellung einer 
Internetverbindung für den Jugendraum Kerzell stellen. Der Raum wurde 
kürzlich in Zusammenarbeit mit dem Regionalforum Fulda Südwest und 
dem Jugendbetreuer erneuert und renoviert. Dabei wurde der Raum 
mit einer modernen Ausstattung versehen, um den Bedürfnissen der 
Jugendlichen gerecht zu werden.
Abstimmung: dafür: 7; dagegen: 0; enthalten: 0
Der Antrag ist somit angenommen.
Der Vorsitzende des Jugendparlaments, Vincent Mölter, bedankt sich für 
die Aufmerksamkeit und schließt die Sitzung. Der nächste Sitzungstermin 
wird per Einladung bekannt gegeben.
Eichenzell, den 5. Juli 2024
Vincent Mölter Anna Block
Vorsitzender Schriftführerin

Satzung über die Betreuung 
von Kindern in den/der 
Tageseinrichtung/en 
für Kinder in der 
Gemeinde Eichenzell
Aufgrund der §§ 25 ff, 26, 27, ff des Hessischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 GVBl. I S.698, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2023 (GVBl. S. 607) und der 
§§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung HGO in 
der Fassung vom 7. März 2005 GVBl. I S.142 zuletzt geändert am
16. Feburar 2023 GVBl. S.90, 93 und; §§ 1-6 des Gesetzes über 
kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 GVBl. 
S.134, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2023 
(GVBl. S. 582) sowie §§ 22, 22a, 74, 85, 86, 90ff des Achten Buchs 
Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – (SGB VIII) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. September 2012 BGBl. I S.2022, neugefasst 
durch Bek. v. 11. September 2012 BGBl I S. 2022; zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes v. 21. Dezember 2022 BGBl I S. 2824; 2023 I Nr. 19 
hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell am 04. Juli 2024. 
die folgende Satzung beschlossen:
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(4) Die Erziehungsberechtigten haben vor der Aufnahme in die 
Tageseinrichtung für Kinder durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung nachzuweisen, dass das Kind alle seinem Alter 
und Gesundheitszustand entsprechenden öffentlich empfohlenen 
Schutzimpfungen erhalten hat und frei von ansteckenden 
Krankheiten ist. Insbesondere ist nach § 20 Abs. 8 und 9 IfSG 
der Nachweis eines ausreichenden Impfschutzes gegen Masern 
vorzulegen.

(5) Kinder mit ansteckenden Erkrankungen und Kinder aus 
Familien, in denen ansteckende Krankheiten vorkommen, 
dürfen die Tageseinrichtungen für Kinder grds. nicht 
besuchen bzw. erst wieder besuchen, wenn eine ärztliche 
Unbedenklichkeitsbescheinigung vorgelegt wird.

§ 7 Betreuungszeiten

(1) Die Kindertagesstätten sind von Montag bis Freitag geöffnet, es 
sei denn, es entfiele auf einen dieser Tage ein Feiertag oder es liegt 
ein anderer Schließungsgrund vor. Die täglichen Öffnungszeiten 
der Einrichtungen ergeben sich aus dem Aushang der jeweiligen 
Einrichtung.
Bei Bedarf besteht die Möglichkeit folgende Randzeiten gegen 
Gebühr in Anspruch zu nehmen:
• Montag – Donnerstag: 7.00 Uhr bis 7.30 Uhr
• und 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr
• Freitag bis 16.30 Uhr
Dafür stehen in der Gemeinde Eichenzell zurzeit drei Kitas zur 
Verfügung:
Die Tagesrandzeitbetreuung finden in den Kindertagesstätten 
Kita „Sternschnuppe“ (Eichenzell) - Kindertagesstätte Kita 
„Gänseblümchen“ (Rothemann) - Kita „Kleine Freunde“ in 
(Welkers) statt.
Die Plätze werden unterschieden in:
• Ganztagesplätze
• Gebührenfreie Vormittagsplätze (Mo.-Fr. 7.30 Uhr bis 12.30 

Uhr) für Kinder ab drei Jahren bis Einschulung
• Gebührenpflichtige Vormittagsplätze für Krippenkinder und U3 

Kinder (Mo.-Fr. 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr)
• Gebührenpflichtige Plätze bis 15.00 Uhr (Krippe, 

altersgemischt und Ü3)
• Platzsharing, wobei eine Aufteilung des Betreuungsplatzes 

entweder in der Zeit von Montag bis Mittwoch oder von 
Donnerstag bis Freitag erfolgen kann.

Platzsharing kann nur für Krippenplätze und nur bei Vorliegen 
ausreichender Betreuungskapazitäten (örtlich und personell) 
angeboten werden. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.
Platzsharing ist nicht in altersgemischten und Ü3-Gruppen möglich.

(2) Ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Betreuungszeit besteht 
nicht.

(3) Eine eventuelle Änderung der Betreuungszeit ist auf schriftlichen 
oder digitalen Antrag für einen Zeitraum von mindestens 3 
Monaten möglich. Ein Anspruch darauf besteht nicht. Die Änderung 
gilt erst nach entsprechendem Änderungsbescheid.

(4) Ganztagsplätze und eine Mittagsbetreuung mit Verpflegung 
werden nur im Rahmen der vorhandenen Platzkapazitäten 
angeboten. Wenn keine freien Plätze mehr vorhanden sind, kann 
eine Vergabe erst nach dem Freiwerden von Plätzen erfolgen; § 5 
Abs. 5 gilt entsprechend.

(5) Die Tageseinrichtung für Kinder kann aus folgenden Gründen und 
in folgenden Zeiträumen geschlossen werden:
a) während der gesetzlich festgesetzten Sommerferien in 

Hessen für 3 Wochen,
b) in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr,
c) wegen Streiks, Fortbildungsmaßnahmen des Personals, 

Freistellungstagen des Personals, Betriebsausflug, 
krankheitsbedingten Personalausfällen, bei bestehenden 
Gesundheitsgefährdungen, Nichtbenutzbarkeit der 
Räumlichkeiten, höherer Gewalt und vergleichbaren 
Gründen.

Im Übrigen wird auf den mit dem Jugendamt abgestimmten jeweils 
gültigen Notfallplan, welcher per Aushang an der jeweiligen KiTa 
veröffentlicht wird, verwiesen, der bei dem Vorliegen der dort 
genannten Voraussetzungen wie insbes. Personalausfällen zur 
Anwendung kommt.

(6) Die Kostenbeiträge sind während der Schließungszeiten weiter 
zu zahlen. Es gibt auch für unerwartete Schließungen z.B. 
wegen Personalausfällen, Streiks usw. grundsätzlich keinen 
Rückerstattungsanspruch.

(3) Für die Betreuung in einer anderen Altersgruppe gemäß § 3 Abs. 
1 mit dem Erreichen des betreffenden Lebensalters des Kindes 
(Krippenkinder, Kindergartenkinder) bzw. den Wechsel der 
Betreuungsgruppe nach Vollendung des 3. Lebensjahres ist eine 
gesonderte Anmeldung nicht erforderlich. Bei Wechsel in eine 
andere Kindertageseinrichtung muss eine separate Anmeldung 
im WebKITA Portal erfolgen. Eine Aufnahme kann nur erfolgen, 
wenn die Erziehungsberechtigten schriftlich bestätigen, dass sie 
die Belehrung nach § 34 Abs. 5 des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) zur Kenntnis genommen haben. § 6 dieser Satzung bleibt 
unberührt. Ferner ist nach § 20 Abs. 8 und 9 IfSG vor der Aufnahme 
in die Kindertageseinrichtung der Nachweis eines ausreichenden 
Impfschutzes gegen Masern vorzulegen. Ebenso ist der Nachweis 
des altersgemäßen Impfschutzes gemäß den Empfehlungen der 
ständigen Impfkommission oder der schriftliche Nachweis einer 
entsprechenden ärztlichen Beratung (§ 34 Abs. 10a IfSG) zu 
erbringen.

§ 5 Aufnahmekriterien
(1) Die Aufnahme erfolgt auf digitalen Antrag im WebKITA Portal 

gemäß § 4 Abs. 1 dieser Satzung. In den Monaten Februar und 
März eines jeden Jahres findet eine frühzeitig planbare Vergabe 
unter Berücksichtigung der wegen der Einschulung nach den 
folgenden Sommerferien freiwerdenden Kitaplätze statt. In den 
übrigen Monaten erfolgt die Vergabe nach dem Geburtsdatum des 
Kindes in der jeweiligen Altersgruppe, sowie unter Angabe des 
gewünschten Aufnahmedatums gemäß § 3 Abs. 1 (Krippengruppe, 
Kindergartengruppe) dieser Satzung. Dabei wird das ältere Kind vor 
dem jüngeren Kind der jeweiligen Altersgruppe berücksichtigt.

(2) Sofern zeitnah kein freier Kinderbetreuungsplatz zur Verfügung 
steht, erfolgt die Aufnahme auf die Warteliste.

(3) Bevorzugt aufgenommen werden zunächst Kinder, die nachweislich 
aus besonderen sozialen und pädagogischen Gründen der 
Förderung und Betreuung in einer Tageseinrichtung für Kinder 
bedürfen. Geschwister von Kindern, die bereits in der Tagesstätte 
aufgenommen wurden, können bevorzugt in derselben Einrichtung 
aufgenommen werden, wenn dort Plätze vorhanden sind und kein 
anderes Kind Vorrecht hat.

(4) Ortsfremde Kinder können nur aufgenommen werden, wenn und 
solange freie Betreuungsplätze längerfristig zur Verfügung stehen. 
Ansonsten sind zunächst nach § 3 vorrangig ortsansässige Kinder 
aufzunehmen. Als ortsfremd gelten auch Kinder, die mit ihren 
Familien nicht mehr im Ortsgebiet wohnen (Umzug). Die Aufnahme 
von ortsfremden Kindern gilt nur für das jeweils laufende 
Kindergartenjahr und endet mit dessen Ablauf. Letzteres gilt auch 
für Kinder, die nicht mehr im Ortsgebiet wohnen. Das Anrecht auf 
den bisherigen Betreuungsplatz erlischt dann spätestens am Ende 
des Kindergartenjahres.

(5) Wenn die amtlich festgelegte Höchstbelegung der 
Tageseinrichtungen für Kinder erreicht ist, können weitere 
Aufnahmen erst nach Freiwerden von Plätzen erfolgen.

§ 6 Gesundheitliche Voraussetzungen für die Aufnahme 
und den Besuch

(1) Kinder, die an nicht nur vorübergehenden ansteckenden 
Krankheiten leiden, werden nicht aufgenommen. Kinder, die 
wegen ihrer körperlichen oder geistigen Verfassung einer 
Sonderbetreuung bedürfen, können nur aufgenommen werden, 
wenn dem individuellen Förderbedarf des Kindes entsprochen 
werden kann und die organisatorischen, personellen und sächlichen 
Voraussetzungen dafür vorliegen.

(2) Zum Schutz des aufzunehmenden Kindes ist zu belegen, dass gegen 
die Aufnahme in die Tageseinrichtung keine gesundheitlichen 
Bedenken bestehen. Dies kann insbesondere durch Vorlage 
des Impfausweises und des Vorsorgeuntersuchungsheftes 
geschehen, wenn aus diesem hervorgeht, dass die 
Früherkennungsuntersuchungen altersgemäß erfolgt sind, oder 
durch Vorlage eines ärztlichen Attests, für dessen Kosten die 
Erziehungsberechtigten aufzukommen haben.

(3) Die Impfbescheinigung (§ 2 des Kindergesundheitsschutzgesetzes) 
ist vor der Aufnahme in die Tageseinrichtung für Kinder vorzulegen.
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(2) Die Leitung der Kindertagesstätte beruft die Elternversammlung 
unter Angabe der Örtlichkeit, des Tages, der Uhrzeit und der 
Tagesordnung ein. Die Erziehungsberechtigten sind spätestens 
14 Tage vor dem Versammlungstermin in Textform zu laden. 
Gebietet die Dringlichkeit eines Verhandlungsgegenstandes keinen 
weiteren Aufschub, so kann abweichend eine angemessene kürzere 
Ladungsfrist festgesetzt werden.

(3) Beschlüsse der Elternversammlung werden mit den 
Stimmen der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
Erziehungsberechtigten gefasst. Die Erziehungsberechtigten haben 
für jedes Kind zusammen eine Stimme.

(4) Verlauf und Ergebnis der Elternversammlung sind in Protokollform 
schriftlich festzuhalten.

§ 11 Kostenbeiträge
Für die Betreuung in der Tageseinrichtung für Kinder wird von den 
Erziehungsberechtigten bzw. den gesetzlichen Vertretern der Kinder ein 
Kostenbeitrag nach Maßgabe der jeweils gültigen Kostenbeitragssatzung 
zu dieser Satzung erhoben.

§ 12 Abmeldung und Ausschluss
(1) Abmeldungen sind schriftlich bis zum 15. eines Monats mit 

Wirkung zum Ende des nächsten Monats bei der Leitung der 
Tageseinrichtung für Kinder oder der Gemeindeverwaltung 
vorzunehmen. Innerhalb der letzten 3 Monate vor der Einschulung 
eines Kindes bzw. dem Ende des Kitajahres sind Abmeldungen 
nur aus zwingenden Gründen (z.B. Wegzug) mit entsprechender 
rechtlicher Wirkung möglich. Ansonsten sind die Abmeldungen erst 
zum Ende des Monats vor der Einschulung möglich. Schulpflichtige 
Kinder sind ebenfalls grds. von der weiteren Betreuung 
abzumelden.

(2) Bei Fristversäumnis ist der Kostenbeitrag für einen weiteren Monat 
zu zahlen.

(3) Wird die Satzung nicht eingehalten oder entsteht durch das 
Verhalten des Kindes eine für den Betrieb der Tageseinrichtung 
für Kinder unzumutbare Belastung, wiederholte Störung der 
Betriebsabläufe, wiederholte Gefährdung von sich selbst 
oder anderer Kinder, des Personals oder Dritter (z. B. durch 
unberechenbares Verhalten) kann das Kind von der weiteren 
Betreuung in der Tageseinrichtung für Kinder ausgeschlossen 
oder in eine andere Kindertageseinrichtung umgesetzt 
werden. Ein Ausschluss von der weiteren Betreuung kann 
auch erfolgen, wenn eine unzumutbare Belastung oder 
Störung des Kindergartenbetriebes durch das Verhalten der 
Erziehungsberechtigten insbesondere bei einer gestörten 
Erziehungspartnerschaft und einem zerstörten Vertrauensverhältnis 
gegenüber dem Fachpersonal der Einrichtung entstanden ist. 
Vor dem Ausschluss ist die Möglichkeit der Umsetzung in eine 
andere Kindertageseinrichtung zu prüfen. Der Ausschluss oder 
gegebenenfalls die Umsetzung wird durch Verwaltungsakt verfügt. 
Vor einem Ausschluss sind die Erziehungsberechtigten anzuhören. 
Der Ausschluss gilt als Abmeldung.

(4) Sofern Kinder mehrere Male oder ununterbrochen mehr als 
zwei Wochen ohne Begründung vom Besuch des Kindergartens 
fernbleiben, können sie nach einer schriftlichen Mahnung 
durch Bescheid gegenüber dem Kind vertreten durch die/den 
Erziehungsberechtigten vom weiteren Besuch ausgeschlossen 
werden. Für eine Neuanmeldung gilt § 3 Abs. 2 dieser Satzung. Vor 
einem Ausschluss sind die Erziehungsberechtigten anzuhören.

(5) Ein Ausschluss kann auch erfolgen, wenn ein Kind 
wiederholt (dreimal im Monat) ohne nachweisbaren akuten 
Verhinderungsgrund nicht pünktlich abgeholt wird.

(6) Werden die Kostenbeiträge zweimal nicht ordnungsgemäß bezahlt, 
so erlischt nach entsprechender Mahnung und Verweis auf die 
Kostenübernahmemöglichkeit nach § 90 SGB VIII das Anrecht 
auf den bisher eingenommenen Platz, soweit die Betreuung nicht 
der Freistellung von der Kostenbeitragspflicht unterfällt, mit der 
Bekanntgabe durch Bescheid an das Kind vertreten durch die/
den Erziehungsberechtigte/n. Vor einem Ausschluss sind die 
Erziehungsberechtigten anzuhören.

§ 13 Gespeicherte Daten
(1) Personenbezogene Daten werden bei der Anmeldung und 

Aufnahme in der Tageseinrichtung für Kinder von den Betroffenen 
erhoben über
1. Name, Vorname(n) Geburtsdatum des Kindes, Adresse
2. Name/n, Vorname/n, Adresse/n der/des 

Erziehungsberechtigten

(7) Bekanntgaben bezüglich der jeweiligen Schließungszeiten 
erfolgen für die Schließungszeit während der Sommerferien zu 
Beginn des Jahres, ansonsten jeweils zeitnah nach Kenntnis 
und soweit dies möglich ist, mindestens 3 Wochen im Voraus 
durch Veröffentlichung in den Eichenzeller Nachrichten, der 
Homepage der Gemeinde Eichenzell und durch Aushang in den 
Tageseinrichtungen für Kinder, bei Bedarf zusätzlich per Brief an die 
Personensorgeberechtigten.

§ 8 Pflichten der Erziehungsberechtigten

(1) Die Kinder sollen die Tageseinrichtung für Kinder regelmäßig und 
pünktlich innerhalb der angegebenen Betreuungszeit besuchen.

(2) Im Verhinderungsfall haben die Erziehungsberechtigten das 
Kind zeitnah bei der Leitung oder den zuständigen Fachkräften 
der Kindertageseinrichtung zu entschuldigen. Wenn Kinder 
aus krankheitsbedingten oder sonstigen Gründen die 
Tageseinrichtungen für Kinder nicht besuchen können, sind sie von 
den Erziehungsberechtigten umgehend, jedoch spätestens bis
9:00 Uhr, am gleichen Tag unter Angabe der vermutlichen Fehlzeit 
bei der Leitung als abwesend zu melden.

(3) Die Erziehungsberechtigten übergeben die Kinder zu Beginn der 
Betreuungszeit dem Personal der Tageseinrichtung für Kinder und 
holen sie bis zur Beendigung der Betreuungszeit beim Personal in 
der Tageseinrichtung für Kinder pünktlich wieder ab.

(4) Die Erziehungsberechtigten haben ihr Kind in sauberem 
Zustand und in jahreszeitlich angemessener Kleidung in die 
Tageseinrichtung für Kinder zu bringen.

(5) Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der Übernahme der 
Kinder im Gebäude der Tageseinrichtung für Kinder und endet mit 
der Übernahme der Kinder durch die Erziehungsberechtigten oder 
abholberechtigte Personen beim Verlassen des Gebäudes. Gleiches 
gilt für Kinder, die mit schriftlicher Erlaubnis allein die Einrichtung 
verlassen dürfen.

(6) Die Erziehungsberechtigten erklären bei der Aufnahme des Kindes 
in die Tageseinrichtung für Kinder schriftlich, wer außer ihnen 
zur Abholung des Kindes berechtigt ist. Diese Erklärung kann 
widerrufen werden. Es besteht keine Verpflichtung, die Kinder 
durch das Betreuungspersonal nach Hause zu bringen.

(7) Bei Verdacht oder Auftreten bestimmter ansteckender Krankheiten 
beim Kind oder in der Familie des Kindes (§ 34 IfSG) sind die 
Erziehungsberechtigten zu unverzüglicher Mitteilung an die 
Tageseinrichtung für Kinder verpflichtet. Die entsprechenden 
Krankheiten sowie daraus folgende Verpflichtungen ergeben sich 
aus dem Merkblatt nach § 4 Abs. 3 bzw. den Regelungen des 
Infektionsschutzgesetzes wie § 34 IfSG.

(8) Wird von Mitarbeiter/innen der Tageseinrichtung für Kinder eine 
Erkrankung oder Verletzung eines Kindes festgestellt, sind die 
Erziehungsberechtigten nach entsprechender Benachrichtigung 
verpflichtet, das Kind unverzüglich abzuholen.

(9) Die Erziehungsberechtigten haben ihr Kind pünktlich nach Ablauf 
der gebuchten Betreuungszeit abzuholen.

§ 9 Pflichten der Leitung der Tageseinrichtung

(1) Die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder gibt den 
Erziehungsberechtigten der Kinder Gelegenheit zu einer 
Aussprache. Diese Zeiten werden durch Aushang in der jeweiligen 
Tageseinrichtung bekannt gemacht.

(2) Die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder erfüllt die Pflichten 
nach § 34 Abs. 6 Satz 1 des IfSG.

§ 10 Elternversammlung und Elternbeirat

(1) Die Elternversammlung besteht aus den Erziehungsberechtigten 
aller die Kindertagesstätte besuchenden Kinder. Die 
Elternversammlung muss nicht als Vollversammlung abgehalten 
werden, sondern kann auch in den einzelnen Betreuungsgruppen 
stattfinden. Sie wird mindestens einmal im Jahr innerhalb von 
6 Wochen nach Schulbeginn einberufen. Im Übrigen muss eine 
Elternversammlung stattfinden, wenn mindestens ein Drittel der 
Erziehungsberechtigten dies fordert. Hierbei sind die von Seiten 
der Erziehungsberechtigten zu behandelnden Gegenstände bei der 
Leitung der Kindertagesstätte in Textform einzureichen.



Eichenzell - 10 - Nr. 29/2024

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Eichenzell Johannes Rothmund

Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem/n hierzu 
ergangenen Beschluss/Beschlüssen der Gemeindevertretung 
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.
Eichenzell, den 11.07.2024

Johannes Rothmund
Bürgermeister

Gemeinde Eichenzell

Gebührensatzung zur 
Satzung über die Benutzung 
der Kindertagesstätten 
und Kinderkrippen

Aufgrund der §§ 25, 26, 27, 31 des Hessischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2020 (GVBl. S. 436) und der 
§§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), §§ 1-6 des 
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 
24. März 2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) sowie §§ 22, 22a, 74, 85, 86, 
90 ff, des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – 
(SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 
(BGBl. I S. 2022, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
03. Juni 2021, BGBl. I S. 1444) und der 1. Änderung der Gebührensatzung 
zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und 
Kinderkrippen der Gemeinde Eichenzell vom 13. September 2012 sowie 
der 2. Änderung vom 24. Juli 2014, der 3. Änderung vom 18. November 
2016, der 4. Änderung vom 21. Juni 2018 und der 5. Änderung vom 
15. Juli 2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell 
in ihrer Sitzung am 04. Juli 2024 nachstehende 6. Änderung der 
Gebührensatzung beschlossen:

§ 1

ALLGEMEINES
(1) Für die Benutzung der Kindertagesstätten/Kinderkrippen haben 

die gesetzlichen Vertreter der Kinder Benutzungsgebühren 
zu entrichten (vgl. § 11 der Benutzungssatzung). Mehrere 
Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.
Die Benutzungsgebühren gliedern sich in
a) die Betreuungsgebühr entsprechend des gewählten 

Betreuungstarifs,
b) den Gebührenzuschlag für die Betreuung der Randzeiten,
c) das Verpflegungsentgelt,
d) den Verspätungszuschlag
Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht 
nur vorübergehend getrennt, ist der Elternteil gebührenpflichtig, 
dem die elterliche Sorge vom Familiengericht ganz oder teilweise 
übertragen ist. Ist eine solche Entscheidung nicht erfolgt und 
besteht in diesen Fällen eine gemeinsame elterliche Sorge, ist 
der Elternteil gebührenpflichtig, dem Kindergeld gleichstehende 
Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.01.2009; (BGBl. I S. 142, 3177), zuletzt 
geändert durch Art. 4 G vom 10.03.2021; (BGBl. I S. 335) oder 
nach dem Einkommensteuergesetz in der Fassung vom 08.10.2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), zuletzt geändert durch Art. 9 G vom 
11.02.2021 (BGBl. I S. 154), erhält.
Sobald dieser Elternteil nicht termingerecht zahlt, wird der 
andere Elternteil gebührenpflichtig.

3. Telefonnummer, E-Mail, sonstige Kontaktmöglichkeiten
4. Angaben zum Impfstatus des Kindes
5. Krankheiten, von denen die Einrichtung Kenntnis haben muss
6. Kontaktangaben zum zuständigen Hausarztes oder Kinderarzt
7. Namen und Alter weiterer Kinder der 

Kostenbeitragspflichtigen, die gleichzeitig eine 
Tageseinrichtung der Stadt besuchen

8. weitere zur kassenmäßigen Abwicklung erforderliche Daten 
(Kontodaten, SEPA-Lastschriften etc.)

Die Erziehungsberechtigten werden darauf hingewiesen, dass das 
Fachpersonal sog. Entwicklungsportfolios anfertigen muss, um 
dem Bildungs- und Erziehungsauftrag nachzukommen. Fotos oder 
Videos der Kinder für diese Dokumentation dürfen nur mit der 
Erlaubnis der Erziehungsberechtigten angefertigt und verwendet 
werden. Die Erziehungsberechtigten haben dazu schriftlich ihr 
Einverständnis zu erklären. Sie haben ein Einsichtsrecht.
In der Tageseinrichtung für Kinder werden also persönliche Daten 
von Kindern im geschützten Rahmen erfasst, verarbeitet und mit 
anderen Fachkräften besprochen, soweit dieses zur Erfüllung des 
Bildungs-und Erziehungsauftrages notwendig ist.
Dazu werden erfasst
• persönliche Daten des Kindes nach Abs.1
• die körperliche, geistige, seelische und soziale Entwicklung des 

Kindes und sein Verhalten
• seine familiäre Situation (z. B. Geschwister, alleinerziehendes 

Elternteil)
• evtl. chronische, akute oder ansteckende Krankheiten oder 

Behinderungen des Kindes
• evtl. Foto- oder Videodokumentation.

(2) Grund, Form und Verwendung der Datenerfassung:
1. Grund der Datenerfassung:

• als Grundlage für die pädagogische Arbeit in der 
Kindertagesstätte

• zur Qualitätsverbesserung und Umsetzung des Bildungs- 
und Erziehungsauftrages der Tageseinrichtung für 
Kinder • um eine individuelle Förderung des Kindes zu 
ermöglichen, • aus Fürsorgepflicht gegenüber dem Kind 
gemäß § 8a SGB VIII • zur digitalen Speicherung.

2. Die Daten werden in folgender Form erfasst:
• als schriftliche Dokumentation
• als Foto oder Video (Einverständniserklärung 

Bilddokumentation)
• zur digitalen Speicherung

3. Die erhobenen Daten werden wie folgt verwendet:
• in Teambesprechungen, Supervision und Fachberatung 

innerhalb der Tageseinrichtung für Kinder
• in Gesprächen mit den Erziehungsberechtigten des 

Kindes,
• in Gesprächen mit anderen Fachkräften, die für die 

Förderung und das Wohlergehen des Kindes zuständig 
sind (z. B. Therapeuten, Ärzten, Familienhelfern, 
Frühförderstelle, Jugendamt, berechtigte Behörden)

• zum Übergang in die Schule
4. Das Einverständnis der Erziehungsberechtigten zur 

Datenweitergabe an andere Institutionen wird bei Bedarf 
gesondert eingeholt.

5. Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum
Zwecke der Festsetzung und der Erhebung der Kostenbeiträge 
und zur Erfüllung des Betreuungsbildungs- und 
Erziehungsauftrages weiterverarbeitet und gespeichert 
werden. Die Löschung der Daten erfolgt gemäß dem 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gem. Art. 30 Abs. 
1 Datenschutz- Grundverordnung (DS-GVO) der Gemeinde 
Eichenzell soweit eine längere Aufbewahrung nicht 
erforderlich ist.

(3) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt im Übrigen unter 
Beachtung der Vorgaben der (DS-GVO) und der Vorschriften des 
Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG), 
sie sind zu finden auf der Homepage der Gemeinde Eichenzell, 
sowie die Datenschutzinformationen der Gemeinde Eichenzell. Auf 
Wunsch betroffener Personen übersenden wir diese Informationen 
auch in Papierform.

§ 14 Inkrafttreten
Diese 4. Änderung der Satzung tritt am 1. August 2024 in Kraft.
Die bisherige Satzung vom 1. August 2021 wird außer Kraft gesetzt.
Eichenzell, 04.07.2024
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3. Tagesstättennutzung für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt

Betreuungstarif
3.1 7.30 Uhr – 12.30 Uhr frei
3.2 7.30 Uhr – 15.00 Uhr mit durchgehender 

Mittagsbetreuung
40,00 €

3.3 7.30 Uhr – 16.30 Uhr ( freitags 15:30 Uhr ) mit 
durchgehender Mittagsbetreuung

75,00 €

Optionen (Randzeiten):
3.4 Frühzuschlag zusätzlich:

(Mo. – Fr. 7.00 Uhr – 7.30 Uhr) 25,00 €
3.5 Spätzuschlag zusätzlich:

(Mo. – Do. 16.30 Uhr – 17.00 Uhr)
(Fr. 15.30 Uhr – 16.00 Uhr) 25,00 €

4. Freistellung bzw. Ermäßigung von Benutzungsgebühren

4.1 Soweit das Land Hessen jährliche Zuweisungen für die Freistellung 
von Teilnahme- und Kostenbeiträgen für die Förderung in 
Tageseinrichtungen für Kinder ab dem vollendeten dritten 
Lebensjahr bis zum Schuleintritt gewähren, gilt für die Erhebung 
von Kostenbeiträgen Folgendes:
a) ein Kostenbeitrag nach § 2 (3.1) dieser Satzung wird nicht 

erhoben für die Betreuung in einer Kindergartengruppe oder 
altersübergreifenden Gruppe gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 und 4 
HKJGB) soweit ein Betreuungszeitraum im Umfang von bis zu 
sechs Stunden täglich gebucht wurde.

b) Ein Kostenbeitrag nach § 2 (3.2 und 3.3) dieser Satzung wird 
für die Betreuung von Kindern dieser Altersgruppe (drei Jahre 
bis Schuleintritt gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 und 4 HKJGB) für den 
Zeitraum 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr und 7.30 bis 16.30 Uhr um 
162,50 € gemindert.
Gegebenenfalls kann die Gebührenbefreiung auf Antrag beim 
Gemeindevorstand auf einen anderen Zeitraum fallen.

c) Benutzungsgebühren für die Betreuung nach § 2 (3) dieser 
Satzung werden für Kinder im Alter von 3 Jahren bis 
Schuleintritt somit wie folgt erhoben:

- 7.30 Uhr – 15.00 Uhr mit durchgehender Mittagsbetreuung 
für das Einzelkind  40,00 €
- 7.30 Uhr – 16.30 Uhr (freitags 15:30 Uhr) mit durchgehender 
Mittagsbetreuung für das Einzelkind  75,00 €
Zuschlag für die erweiterte Betreuungszeit Mo.-Fr. ab 7.00 Uhr - 
7.30 Uhr  25,00 €
Zuschlag für die erweiterte Betreuungszeit Mo.-Do. ab 16.30 Uhr - 
17.00 Uhr und Fr. ab 15.30 Uhr - 16.00 Uhr  25,00 €

4.2 Besuchen gleichzeitig zwei oder mehr Kinder einer Familie (im 
Sinne einer Haushaltsgemeinschaft, in der die Kinder gleichzeitig 
mit den Erziehungsberechtigten leben) (Geschwisterkinder) eine 
Krippengruppe oder altersgemischte Gruppe für Kinder unter 3 
Jahren oder eine Kindertagesstätte der Gemeinde, entfällt die 
Betreuungsgebühr für das ältere Geschwisterkind, bzw. die älteren 
Geschwisterkinder.

4.3 Wenn ein Kind die Notbetreuung im Sinne des § 5 der Satzung 
über die Benutzung der Kindertagesstätten und Kinderkrippen der 
Gemeinde Eichenzell in einem Monat an nicht mehr als 2 Tagen 
besucht, werden Kostenbeiträge nach dieser Satzung für den 
betreffenden Monat nicht erhoben. Bereits im Voraus gezahlte 
Kostenbeiträge werden erstattet.
Dieses gilt jeweils für den Zeitraum, in dem der Regelbetrieb 
gesetzlich oder behördlicherseits ausgesetzt ist; rückwirkend seit 
Januar 2021.

§ 3

VERPFLEGUNGSENTGELT
(1) Das Verpflegungsentgelt wird kostendeckend erhoben, bzw. ist 

direkt beim entsprechenden Anbieter zu zahlen. Die Höhe des 
Verpflegungsentgeltes richtet sich nach individueller Bestellung.

§ 4

GEBÜHRENABWICKLUNG
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Aufnahme und erlischt 

nur durch Abmeldung oder Ausschluss. Wird das Kind nicht 
abgemeldet, so ist die Gebühr auch dann zu zahlen, wenn das 
Kind der Kindertagesstätte/Kinderkrippe fernbleibt. Bei einem 
Ausscheiden vor dem Monatsende ist die Gebühr bis zum Ende des 
Monats zu zahlen.

(2) Die Betreuungsgebühr je Kind ist für den Besuch der 
Kindertagesstätte/Kinderkrippe während der angemeldeten 
Betreuungszeit als Monatsgebühr zu entrichten.

(3) Der Gebührenzuschlag für die Randzeiten ist für die über die 
Regelöffnungszeit hinausgehende Betreuung entsprechend 
des Früh- bzw. Spätzuschlags als Monatsgebühr zu entrichten. 
Umbuchungen der Betreuungszeiten sind quartalsweise möglich 
(zum 01.01, 01.04, 01.07 und 01.10. eines Jahres).

(4) Bei verspäteter Abholung wird nach einmaliger schriftlicher 
Mahnung pro angefangener Viertelstunde ein Verspätungszuschlag 
von 10,00 € erhoben.

(5) Ein Kita- Jahr beginnt zum 01.08. und endet zum 31.07. eines 
jeden Jahres. Dies betrifft insbesondere die Kinder, die eingeschult 
werden.

§ 2 BETREUUNGSGEBÜHREN
Für die Nutzung der Kindertagesstätten und Kinderkrippen der 
Gemeinde Eichenzell werden nachstehende Betreuungsgebühren 
ab dem 1. August 2024 je Kind und Monat festgelegt:
1. Krippenbetreuung für Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahren

Betreuungstarif
1.1 7.30 Uhr – 12.30 Uhr 165,00 €
1.2 7.30 Uhr – 15.00 Uhr mit durchgehender 

Mittagsbetreuung
247,50 €

1.3 7.30 Uhr – 16.30 Uhr ( freitags 15:30 Uhr ) mit 
durchgehender Mittagsbetreuung

297,00 €

Bei Platzsharing gilt folgendes:
pro Tag in dem jeweiligen Betreuungstarif

Betreuungstarif
1.1 7.30 Uhr – 12.30 Uhr 33,00 €
1.2 7.30 Uhr – 15.00 Uhr mit durchgehender 

Mittagsbetreuung
50,00 €

1.3 7.30 Uhr – 16.30 Uhr ( freitags 15:30 Uhr ) mit 
durchgehender Mittagsbetreuung

60,00 €

Anmerkung/Beispiel:
Beim Platzsharing-Modell 3 Tage (Mo bis Mi) belaufen sich somit die mtl. 
Kosten auf 180,00 € im Betreuungstarif 1.3
Beim Platzsharing-Modell 2 Tage (Do bis Fr) belaufen sich somit die mtl. 
Kosten auf 120,00 € im Betreuungstarif 1.3
Optionen (Randzeiten):
1.4 Frühzuschlag zusätzlich:

(Mo. – Fr. 7.00 Uhr – 7.30 Uhr) 25,00 €
1.5 Spätzuschlag zusätzlich:

(Mo. – Do. 16.30 Uhr – 17.00 Uhr)
(Fr. 15.30 Uhr – 16.00 Uhr) 25,00 €

2. Tagesstättennutzung für Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren

Betreuungstarif
2.1 7.30 Uhr – 12.30 Uhr 100,00 €
2.2 7.30 Uhr – 15.00 Uhr mit durchgehender 

Mittagsbetreuung
135,00 €

2.3 7.30 Uhr – 16.30 Uhr ( freitags 15:30 Uhr ) mit 
durchgehender Mittagsbetreuung

175,00 €

Bei Platzsharing gilt folgendes:
pro Tag in dem jeweiligen Betreuungstarif

Betreuungstarif
1.1 7.30 Uhr – 12.30 Uhr 20,00 €
1.2 7.30 Uhr – 15.00 Uhr mit durchgehender 

Mittagsbetreuung
27,00 €

1.3 7.30 Uhr – 16.30 Uhr ( freitags 15:30 Uhr ) mit 
durchgehender Mittagsbetreuung

35,00 €

Anmerkung/Beispiel:
Beim Platzsharing-Modell 3 Tage (Mo bis Mi) belaufen sich somit die mtl. 
Kosten auf 105,00 € im Betreuungstarif 1.3
Beim Platzsharing-Modell 2 Tage (Do bis Fr) belaufen sich somit die mtl. 
Kosten auf 70,00 € im Betreuungstarif 1.3
Optionen (Randzeiten):
2.4 Frühzuschlag zusätzlich:

(Mo. – Fr. 7.00 Uhr – 7.30 Uhr) 25,00 €
2.5 Spätzuschlag zusätzlich:

(Mo. – Do. 16.30 Uhr – 17.00 Uhr)
(Fr. 15.30 Uhr – 16.00 Uhr) 25,00 €
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§ 6

VERFAHREN BEI NICHTZAHLUNG
Rückständige Benutzungsgebühren werden im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.

§ 7

IN-KRAFT-TRETEN
Die 6. Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der 
Kindertagesstätten tritt am 1. August 2024 in Kraft. Gleichzeitig wird die 
Gebührensatzung vom 1. August 2021 außer Kraft gesetzt.
Eichenzell, den 04.07.2024
Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Eichenzell Johannes Rothmund

Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem/n hierzu 
ergangenen Beschluss/Beschlüssen der Gemeindevertretung 
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.
Eichenzell, den 11.7.2024

Johannes Rothmund
Bürgermeister

(2) Die Benutzungsgebühr ist am 15. eines Monats für den laufenden 
Monat fällig und an die Gemeindekasse zu überweisen.

(3) Die Gebühr ist bei vorübergehender Schließung der 
Kindertagesstätte/Kinderkrippe (z.B. Ferien, Feiertage) 
weiterzuzahlen.

(4) Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung die 
Kindertagesstätte/Kinderkrippe über einen Zeitraum von mehr als 
6 Wochen nicht besuchen, entfällt die Gebührenentrichtung für die 
nach dem Eintritt der Erkrankung folgende Zeit. Für angebrochene 
Monate ist jeweils die volle Gebühr zu zahlen.

(5) Über Stundung, Niederschlagung und Erlass entscheidet der 
Gemeindevorstand nach Maßgabe des § 1 Abs. 3 der Hauptsatzung 
der Gemeinde Eichenzell.

(6) Rückbuchungsgebühren bei nicht ausreichender Deckung des 
Kontos gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten.

§ 5

GEBÜHRENÜBERNAHME
In wirtschaftlichen oder erzieherischen Notfällen kann die Übernahme 
der Betreuungsgebühren beim zuständigen Landkreis Fulda, Fachdienst 
Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt, beantragt werden.
Für das Mittagessen können Eltern einen Zuschuss nach § 28 Absatz 6 
SGB II (Leistungen für Bildung und Teilhabe) beim Amt für Arbeit und 
Soziales (Landkreis Fulda) beantragen.

NACHRUF

Wir erhielten die traurige Nachricht, dass Frau

Edda Wegner
am 28. Juni 2024 verstorben ist.

Frau Wegner war von 1991 bis 2007 als Kinderpflegerin in der Kindertagesstätte Kerzell beschäftigt. Von 2009 bis 2014 war sie als 
pädagogische Hilfskraft in verschiedenen Kindertagesstätten der Gemeinde Eichenzell tätig.

Ihr hilfsbereites und freundliches Wesen sowie ihr großes Verantwortungsbewusstsein zeichneten sie aus.

Die Gemeinde Eichenzell nimmt Abschied von Frau Edda Wegner in Anerkennung und Dankbarkeit für die von ihr erbrachten Leistungen.

Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Für den Gemeindevorstand
der Gemeinde Eichenzell

Johannes Rothmund
Bürgermeister

Aus dem Rathaus wird berichtet

Fundsachen
Im Fundbüro der Gemeinde Eichenzell sind folgende Fundsachen 
abgegeben worden:
• ein Schlüsselbund (Rothemann)
Auskünfte beim Fundbüro der Gemeinde Eichenzell, Schlossgasse 4, 
36124 Eichenzell, Tel.: 06659 979-42.

Pässe und Ausweise

Bei der Gemeindeverwaltung Eichenzell sind
Personalausweise, die bis zum 03.07.2024
und Reisepässe, die bis zum 22.05.2024

beantragt wurden, eingetroffen.
Bitte bringen Sie die alten Ausweispapiere, falls noch nicht abgegeben, 
beim Abholen mit.
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Ehe- und Altersjubilare

Wir gratulieren unseren Jubilaren vom 11.07.2024 bis 17.07.2024

75. Geburtstag
Ute Pahler, Büchenberg

80. Geburtstag
Mechthild Ziegler, Eichenzell

85. Geburtstag
Walter Braun, Eichenzell

Der Gemeindevorstand wünscht auch allen anderen 
Geburtstagskindern und Ehejubilaren, die im genannten Zeitraum 
feiern, Gesundheit und persönliches Wohlergehen!

Smart City

llSmart City-Büro Eichenzell

Sie haben Fragen oder wollen sich  
über Smart City informieren?

Dann vereinbaren Sie vorab einen Termin mit uns unter 
smartcity@eichenzell.de oder 06659 979 31.

Smart City-Büro
Fuldaer Straße 3a 
36124 Eichenzell

Stellenausschreibung 
der Gemeinde Eichenzell

Mit rund 11.300 Einwohnern ist die Gemeinde Eichenzell eine 
familienfreundliche, lebenswerte und dynamische Gemeinde im 
Landkreis Fulda, mit einer modernen Infrastruktur und der direkten 
Anbindung an überregionale Verkehrswege.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n

Personalsachbearbeiter/in (m/w/d)
Vollzeit, Teilzeit

Ihre Kernaufgaben:
• Ganzheitssachbearbeitung für Beschäftigte und Beamte
• Berechnung, Zahlbarmachung und Überwachung der Bezüge in 

dem Abrechnungsverfahren P&I LOGA
• Beratung und Unterstützung der Mitarbeitenden bei tarif- und 

personalrechtlichen Fragestellungen
• Vorbereitung, Veröffentlichung und Koordination von 

Stellenbesetzungsverfahren
• Einstellungssachbearbeitung inkl. Einstellungs- und 

Beratungsgesprächen
• Administration Arbeitszeiterfassungssystem
• Koordination und Betreuung von Auszubildenden und 

Schülerpraktikanten/Schülerpraktikantinnen, Auszubildende/r 
Mitarbeiter/in

• Sonderaufträge der Abteilungsleitung

Ihr Profil:
• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum 

Verwaltungsangestellten, Kauffrau/Kaufmann für 
Bürokommunikation oder vergleichbare Qualifikation möglichst 
in einer öffentlichen Verwaltung

• nachgewiesene, einschlägige Berufserfahrung im Bereich 
Personalwesen

• Serviceorientierung und gute Kommunikationsfähigkeit
• gute Auffassungsgabe und Eigeninitiative sowie hohe 

Arbeitssorgfalt und
• Termingenauigkeit
• gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
• Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft
• Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit
• gute EDV Kenntnisse, insb. der gängigen MS-Office Programme
• Bereitschaft zur beruflichen Fortbildung

Wir bieten Ihnen:
• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
• eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den 

öffentlichen Dienst (TVöD), je nach Qualifikation bis zur EGr. 9a
• Möglichkeit einer zusätzlichen betrieblichen Altersvorsorge 

(Entgeltumwandlung) und Sonderzahlungen für 
Tarifbeschäftigte

• flexible Arbeitszeiten im Rahmen unserer Gleitzeitregelungen
• E-Bike Leasing

Weitere Infos:
• wir bitten Bewerbungen per E-Mail ausschließlich im PDF-

Format zu übersenden
• bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Menschen 

bevorzugt berücksichtigt

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 31.07.2024 an: 
bewerbung@eichenzell.de

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da:
Frau Liebert, Leiterin Personalamt
Tel.: 06659 979-24
E-Mail: sandra.liebert@eichenzell.de
Ihre persönlichen Daten werden nur zum Zweck der Stellenbesetzung 
im Zuge des Bewerbungsverfahrens gem. DSGVO gespeichert und 
verarbeitet. Nach Ablauf des Stellenbesetzungsverfahrens werden 
Ihre persönlichen Daten automatisch wieder gelöscht.
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Vertreter der Verbandsversammlung:
Eichenzell:
Joachim Bohl
Karl-Wolfgang Weber (Vetreter Kolb)
Andreas Maraun
Anton Eichermüller
Raphael Witzel
Ebersburg:
Lukas Böhm
Christoph Weichlein
Gersfeld:
Susanne Rahm
Es fehlten entschuldigt:
Dieter Kolb
Marius Schad
René Bolz

Verbandsverwaltung:
Thomas Seban
Stephan Brauckmann

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung eröffnete die Sitzung. 
Er stellte fest, dass gegen das Protokoll der letzten Sitzung keine 
Bedenken erhoben wurden und dass die Einladung zu dieser Sitzung 
ordnungsgemäß erfolgt war. Die Abstimmungsergebnisse werden mit
Ja : Nein : Enthaltung angegeben.

Tagesordnung:
1. Jahresabschluss 2022
2. Sachstandsbericht Umbaumaßnahme Kläranlage Löschenrod
3. Bericht Finanzabteilung gem. § 28 GemHVO
4. Informationen

Beratung und Beschlussfassung:

TOP 1
Jahresabschluss 2022
Die Verbandsversammlung beschließt den vom Landkreis Fulda, 
Fachdienst Revision, geprüften Jahresabschluss 2022 und erteilt dem 
Verbandsvorstand Entlastung gem. § 114 HGO.
Der Beschluss über den Jahresabschluss und die Entlastung ist öffentlich 
bekannt zu geben und der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.
Abstimmung: 7 : 0 : 1

TOP 2
Sachstandsbericht Umbaumaßnahme Kläranlage Löschenrod
Die Verbandsversammlung wurde über den Baufortschritt der 
Umbaumaßnahme der Kläranlage Löschenrod informiert.

TOP 3
Bericht Finanzabteilung gem. § 28 GemHVO
Die Verbandsversammlung wurde durch die Finanzabteilung, Herrn 
Brauckmann, gem. § 28 GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs 
unterrichtet.

TOP 4
Informationen
Die Verbandsversammlung wurde über folgende Baumaßnahmen 
informiert:
• Kläranlage Thalau – Errichtung Nachführsysteme für eine PV-Anlage
• Neubaugebiet „Am Hattenhofer Weg“ im Ortsteil Büchenberg

Joachim Bohl, Vorsitzender der Verbandsversammlung
Andreas Maraun, Mitglied der Verbandsversammlung

Lukas Böhm, Mitglied der Verbandsversammlung
Thomas Seban, Schriftführer

Heimatmuseum/Egerländer Heimatstube

Besuche und Führungen 
donnerstags von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Gruppen ab 5 Personen nur nach vorheriger Anmeldung.

Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung.

Heimatmuseum Eichenzell
Museumsleiter: Norbert Hahnel
(01 71) 18 18 601
heimatmuseum@eichenzell.de

Egerländer Heimatstube
Leiter: Dieter Kolb
(06 61) 90 19 72 30
egerlaender-heimatstube@eichenzell.de

Munkenstraße 1, 36124 Eichenzell

Behindertenbeauftragter

 

 

 

 

 

 

Abwasserverband

Abwasserverband „Oberes Fuldatal“
Gersfelder Straße 7, 36124 Eichenzell
Tel.: 06659 971-0
E-Mail: info@avof.de
Homepage: www.avof.de
Sprechzeiten: Mo., Di. und Do. 9-12 Uhr und 14-16 Uhr,
Mi. 9-12 Uhr und 14-18.30 Uhr, Fr. 9-12 Uhr

In dringenden Notfällen nach Dienstschluss: Tel.: 0175 5620270 

Protokoll der 
Verbandsversammlung 
vom 03.07.2024
Protokoll der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des 
Abwasserverbandes „Oberes Fuldatal“ am Mittwoch, 3. Juli 2024, um 
19:30 Uhr, im Kultursaal des Schlösschen in Eichenzell, Schlossgasse 4, 
36124 Eichenzell.
Die Vertreter der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes 
„Oberes Fuldatal“ sind durch Einladung des Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung vom 18. Juni 2024, unter Angabe der 
Tagesordnungspunkte, des Ortes und des Beginns zur heutigen Sitzung 
zusammenberufen worden.
Da von den zehn Mitgliedern der Verbandsversammlung die 
nachgenannten Mitglieder (mehr als die Hälfte) erschienen sind, war die 
Verbandsversammlung beschlussfähig.

Anwesende
Vorstand:
Bürgermeister Rothmund
Bürgermeister Reinhart
Es fehlte entschuldigt:
Bürgermeister Dr. Korell
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Wann:  Mittwoch 31. Juli 2024    17 - 18 Uhr

Wo:  Cafeteria des AWO-Quartiers
(Am Riedrain 9, 36124 Eichenzell)

Einladung zum
Spielenachmittag

Bring gerne dein
Lieblingsspiel mit!

Regionalforum Südwest

Regionalmanagement

Beratung von potenziellen Projek܀琀rägern
Unterstützung bei der Förderantragstellung
Mitarbeit an der Umsetzung des  
Regionalen Entwicklungskonzepts
Interessenvertretung des Regionalforums
Ö昀؀entlichkeitsarbeit

Stefan Hesse  
Regionalmanager
Rabanusstr. 33 · 36037 Fulda
Telefon  0661 2509908
Fax  0661 2509940
E-Mail  info@r昀؀s.de
Internet  www.r昀؀s.de

Bad Salzschlirf    Eichenzell    Flieden    Hosenfeld    Großenlüder    Kalbach    Neuhof

Gemeindebüchereien

Gemeindebüchereien
Eichenzell, Munkenstraße 1

dienstags  18:00 Uhr - 19:00 Uhr | donnerstags 16:00 Uhr - 18:00 Uhr

Kerzell, Mühlenstraße 22 (Bürgerhaus) 

dienstags 18:00 Uhr - 19:00 Uhr

Sport-Coach

Herrenhaus

Ob Anfragen, Reservierungen, Einladungen, Arbeits- 
angebote, neue Ideen und sonstiges Engagement… 

Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Mail:

Felix Beusch Herrenhaus, 

Am Hof 12, 36124 Eichenzell

Telefon  0 66 59. 9 99 48-13

f.beusch@antonius.de

K
o
n
t
a
k
t

AWO-Quartier Eichenzell

Adresse  Am Riedrain 9a, 36124 Eichenzell

Telefon  06659 9868545

Mobil  0160 90871899

E-Mail Andrea.Tabaka@awo-nordhessen.de

Quartiersmanagerin

Andrea Tabaka

Um telefonische 
Terminvereinbarung 
wird gebeten.

Beratungszeiten im Husarenkeller

Mittwoch  14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag  10.00 - 12.00 Uhr

Foto: Manfed Schwabr



Eichenzell - 16 - Nr. 29/2024
22.07.2024
Medicum Apotheke, Flemingstraße 3-5,
36041 Fulda, Telefon: 0661/95279184
23.07.2024
Rosen Apotheke, Frankfurter Str. 59 a,
36043 Fulda, Telefon: 0661/42460
24.07.2024
Coestersche Apotheke, Fuldaer Straße 1,
36119 Neuhof, Telefon: 06655/5025

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere

20. und 21.07.:
Dr. H.-J. Lorenz; Tel. 0661/24 26 21

Förstereien der Großgemeinde

Revierförsterei Eichenzell
Jannik Menz
Mobil: (0151) 72 86 1302
E-Mail: Jannik.Menz@forst.hessen.de
Hess. Forstamt Hofbieber
Thiergarten 2, 36145 Hofbieber
Tel.: (06657) 9632-0, Fax: (06657) 96 32 40
E-Mail: ForstamtHofbieber@forst.hessen.de
Revierförsterei Thiergarten
Sebastian Rummel
Tel. (06657) 9632-0, Mobil: (0151) 18 94 79 40
E-Mail: Sebastian.Rummel@forst.hessen.de
Revierförsterei Ebersburg
Fabian Deuter
Mobil: (0151) 15994628
E-Mail: Fabian.Deuter@forst.hessen.de

Telefonseelsorge Fulda

(0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222
vertraulich, anonym, rund um die Uhr gebührenfrei

SMOG-Line... wähle (0800) 110 2222
Die SMOG-Line, das Sorgentelefon für Schülerinnen, 
Schüler, Lehrerinnen, Lehrer, Eltern und alle, die sich mit 
Kindern und Jugendlichen beschäftigen.

Deutscher Kinderschutzbund Kreis- 
und Ortsverband Fulda e.V.
Kinder- und Jugendtelefon - kostenfrei und anonym
Nummer gegen Kummer 116111
Elterntelefon - kostenfrei und anonym
Nummer gegen Kummer 0800 1110550
www.kinderschutzbund-fulda.de

Schutzambulanz Fulda
Kostenlose Hilfe für Opfer von Gewalttaten und Dokumentation
von Gewaltfolgen - unabhängig von einer Strafanzeige.
Vermittlung von individueller Unterstützung.
Montag bis Freitag, 08:00 - 16:00 Uhr, Tel. (0661) 6006 6060.
Otfried-von-Weißenburg-Str. 3, 36043 Fulda.
www.schutzambulanz-fulda.de

Sozialdienst katholischer Frauen e. V. 
Fulda
Rittergasse 4, 36037 Fulda, Telefon (0661) 8394-0
E-Mail: info@skf-fulda.de, Homepage: www.skf-fulda.de

Kinder, Frauen & Familie
Schwangerschaftsberatung Tel. (0661) 8394 34
Hilfe und Beratung vor und nach der Geburt eines 
Kindes;
finanzielle Hilfsfonds, Beratung zu Pränatal-Diagnostik,

Bereitschaftsdienste

Notdienst
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport (0661) 19222
Feuerwehr 112
Gemeindebrandinspektor
Martin Fischer (06659) 915 0100
Polizei 110
Polizeipräsidium Osthessen
mit Kriminal- u. Polizeidirektion (0661) 105-0

ÄBD Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Hessen

Tel. 116 117 (ohne Vorwahl) rund um die Uhr besetzt!
Benötigen Sie ärztliche Hilfe zu sprechstundenfreien Zeiten?
Zu folgenden Uhrzeiten ist ein Arzt oder eine Ärztin in der 
Bereitschaftsdienstzentrale erreichbar:
Klinikum Fulda, Pacelliallee 4, 36043 Fulda
Montag bis Donnerstag: 19:00 - 00:00 Uhr
Freitag: 14:00 - 07:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 07:00 Uhr (24 Stunden)
Sonntag: 07:00 - 00:00 Uhr
Feiertage und Brückentage: 07:00 - 07:00 Uhr (24 Stunden)
Folgt auf einen Feiertag ein Werktag, ist die ÄBD-Zentrale am Feiertag 
nur bis 0:00 Uhr geöffnet.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

Tel. (0661) 480 21 51 51
Erreichbar außerhalb der zahnärztlichen Sprechzeiten:
freitags 15:00 Uhr - montags 08:00 Uhr
Mo-Fr 18:00 - 08:00 Uhr am folgenden Tag
Mi 14:00 - 08:00 Uhr am folgenden Tag

Apotheken-Notdienst

17.07.2024
Löwen Apotheke, Unterm-Heilig-Kreuz 9,
36037 Fulda, Telefon: 0661/928560

18.07.2024
Turm Apotheke, Turmstr. 77, 36093 Künzell
Telefon: 0661/32484

19.07.2024
Apotheke Marbaise Kaiserwiesen,Keltenstraße 20,
36043 Fulda, Telefon: 0661/4805580

20.07.2024
Rhön Apotheke, Fuldaer Straße 11,
36124 Eichenzell, Telefon: 06659/1211

21.07.2024
Burg Apotheke, Leipziger Str. 181,
36039 Fulda, Telefon: 0661/61063
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Sonntag, 21.07. - 16. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die Kirchengemeinde
08:30 Uhr Heilige Messe

für Susanne Bohl zum 60. Geburtstag
für Elisabeth Greif und verstorbene Eltern
für Martina Hartwell
zum 25. Todestag für Emma Birk und lebende und 
verstorbene Angehörige
Lek.: Sabine Zentgraf
Anschließend herzliche Einladung zu Kaffee und 
Gebäck im Pfarrzentrum.

Freitag, 26.07. - Hl. Joachim und Hl. Anna, Eltern 
der Gottesmutter Maria
10:30 Uhr Sterberosenkranz
11:00 Uhr REQUIEM

für Anni Farnung, anschließend Urnenbeisetzung

Sonntag, 28.07. - 17. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die Kirchengemeinde
10:00 Uhr HOCHAMT

für die Lebenden und Verstorbenen der Familien 
Frohnapfel und Diegelmann
für die Lebenden und Verstorbenen der Familien Gensler, 
Weber und Schmitt
für Wolfgang Heuser
Lek.: Iris Märtens
Anschließend Kaffeeverkauf auf dem Kirchplatz 
durch die KAB Eichenzell zugunsten der 
Kaffeebauern in Guatemala.

        Eichenzell 

& Pfarrer Pasenow 

 

sexualpädagogische Schulklassenarbeit,
Kinderkleiderausgabe
Adoptionsdienst Tel. (0661) 8394 21
Staatlich anerkannte Adoptionsvermittlungsstelle
Rosenbrot - Ein Ort für Kinder Tel. (0661) 8394 90

Schutz vor Gewalt
Frauenhaus Fulda Tel. (0661) 9529525
Täglich Rufbereitschaft rund um die Uhr
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt Tel. (0661) 8394 15
Fachberatung für Erwachsene
Fachberatung für Kinder/Jugendliche Tel. (0661) 8394 40
Interventionsstelle Tel. (0661) 8394 14
Ambulante Beratung gegen häusliche Gewalt
Kinderschutz AKTIV Tel. (0661) 8394 40

Psychosoziale Hilfen
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Tel. (0661) 8394 16
Beratung für Menschen mit seelischen Problemen
und psychischen Erkrankungen
Gesetzliche Betreuungen Tel. (0661) 8394 22
Gerichtlich bestellte Betreuungen, Beratung zu
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung
Betreutes Wohnen Tel. (0661) 8394 0

Ehrenamt
Ehrenamtliches Engagement Tel. (0661) 8394 55

Örtliche Wespenberater zum Schutz 
von Wespen, Hummeln, Wildbienen und 
Hornissen
Matthias Müller Tel. (0175) 3522155
Eichenzell, Rothemann, Büchenberg, Döllbach und Zillbach
Friedrich Agricola Tel.: (06659) 2428
Kerzell, Löschenrod

Kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde 
St. Peter und 
Paul, Eichenzell
Dr.-Eduard-Stieler-Str. 1, 36124 Eichenzell
Tel.: 06659 1313, Fax: 06659 4796
E-Mail: peter-und-paul-eichenzell@pfarrei.bistum-fulda.de
Internet: www.katholische-kirche-eichenzell.de
Pfarrer Guido Pasenow
Pater John Roy Vechuvettickal
Pfarrer i. R. Bruno Kant
Gemeindereferentin Tanja Röbig
Bürozeiten: Mo geschl., Di, Mi, Do, Fr 9–12 Uhr, Mi 15–18 
Uhr
Donnerstag, 18.07. - Donnerstag der 15. Woche im 
Jahreskreis
19:00 Uhr ökumenischer Bibelkreis in der Trinitatiskirche

Freitag, 19.07. - Freitag der 15. Woche im 
Jahreskreis
18:00 Uhr Rosenkranzgebet, gleichzeitig Beichtgelegenheit
18:30 Uhr Heilige Messe

für Anna Hillenbrand (JTA)
für Hermann und Hedwig Sitzmann, lebende und 
verstorbene Angehörige

Wenn durch einen Menschen ein wenig mehr

Liebe und Güte, ein wenig mehr

Licht und Wahrheit in der Welt war,

dann hat sein Leben einen Sinn gehabt.

Alfred Delp
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Hl. Kreuz Kirche Welkers
Donnerstag, 18.07. 
- Donnerstag der 15. Woche 
im Jahreskreis
18:00 Uhr Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Heilige Messe

für Sabina Hasenau

Samstag, 20.07. - 16. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die Caritas-Sozialstation
18:00 Uhr VORABENDMESSE zum Sonntag

für Oskar (JTA) und Jürgen Baier
für Greta Kremer (JTA), für Reinhold Kremer und 
Angehörige
für Maria Jaspers (JTA)
für Anna Theresia Ryczkowsky und verstorbene 
Angehörige
für Josef und Maria Müller, verstorbene Söhne 
Ludwig, Richard, Karl und Ernst und verstorbene 
Schwiegertöchter
für Irene Weß bestellt von der Frauengemeinschaft 
Welkers
Lek.: Ulrike Heil

Montag, 22.07. - Hl. Maria Magdalena
18:30 Uhr Rosenkranzgebet: Deutschland betet 
Rosenkranz

Donnerstag, 25.07. - Hl. Jakobus, Apostel (um 42)
18:00 Uhr Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Heilige Messe

Samstag, 27.07. - Samstag der 16. Woche im 
Jahreskreis
13:30 Uhr Trauung

von Sarah und Benedikt Heckener

Sonntag, 28.07. - 17. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die Kirchengemeinde
08:30 Uhr Heilige Messe

für die Lebenden und Verstorbenen der Orte: Welkers, 
Eichenzell, Lütter, Löschenrod, Rönshausen und Melters
Lek.: Stephan Mihm

Kath. Kirchengemeinde 
Heilig Kreuz, Lütter
Strehlhofweg 3, 36124 Eichenzell-Lütter,
Tel.: 06656 8525, Fax: 06656 503329
E-Mail: heilig-kreuz-luetter@pfarrei.
bistum-fulda.de
Internet: www.katholische-kirche-luetter.de
Pfarrer Guido Pasenow
Pater John Roy Vechuvettickal
Gemeindereferentin Tanja Röbig
Bürozeiten: Mi 17:00-18:00 Uhr, Fr 8:30-10:00 Uhr

Auferstehungskirche 
Löschenrod

Mittwoch, 17.07.
- Mittwoch der 15. Woche im 
Jahreskreis
18:30 Uhr Heilige Messe

Sonntag, 21.07. - 16. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die Caritas-Sozialstation
10:00 Uhr HOCHAMT

für Emilie von Nostitz
für Pfarrer Erwin Sturm
für Hedwig, Josef und Lothar Frohnapfel, lebende und 
verstorbene Angehörige und zur immerwährenden Hilfe
für Adolf Dworschak, Johann und Martha Machnik, 
lebende und verstorbene Angehörige
für Anna und Oskar Schüler, lebende und verstorbene 
Angehörige
für Lebende und Verstorbene Müller und Sitzmann
Lek.: Jonas Köhler

Montag, 22.07. - Hl. Maria Magdalena
18:00 Uhr Rosenkranzgebet in der Marienkapelle

Mittwoch, 24.07. - Mittwoch der 16. Woche im 
Jahreskreis
18:30 Uhr Heilige Messe

für Rudolf und Rita Schäfer

Samstag, 27.07. - 17. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die Kirchengemeinde
18:00 Uhr VORABENDMESSE zum Sonntag

für Paula und Josef Weß und verstorbene Eltern 
Heumüller
Lek.: Rosie Schickentanz

Hl. Familie Kirche Rönshausen

Sonntag, 21.07.
- 16. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die Caritas-Sozialstation
10:00 Uhr HOCHAMT

für Alexandra Jehn, Josef und 
Eugenie Jehn und lebende und verstorbene Angehörige
zur Danksagung
für Wilhelm, Maria, Gretel und Benedikt Dehler
für die Lebenden und Verstorbenen der Familien Haase 
und Bub
Lek.: Dorothee Walter

Dienstag, 23.07. - Hl. Birgitta von Schweden, 
Ordensgründerin (1373), Schutzpatronin Europas
18:00 Uhr Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Heilige Messe

Sonntag, 28.07. - 17. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die Kirchengemeinde
10:00 Uhr Dorfmesse in Melters

Lek.: Carmen Motzkus
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Samstag, 20. Juli - Hl. Apollinaris, Bischof von 
Ravenna, Märtyrer & Hl. Margareta, Jungfrau, 
Märtyrin in Antiochien
Zillbach
18:00 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 21. Juli - 16. Sonntag im Jahreskreis
Büchenberg
08:30 Uhr Frühmesse

Amt für Pfr. Norbert Schneider
Zillbach
14:00 Uhr Taufe des Kindes Konrad Fiete Gärtner

Mittwoch, 24. Juli - Hl. Christophorus, Märtyrer in 
Kleinasien & Hl. Scharbel Mahluf, Ordenspriester
Büchenberg
07:40 Uhr Rosenkranz
08:00 Uhr Hl. Messe

Dankamt zum Lobe Gottes

Sonntag, 28. Juli - 17. Sonntag im Jahreskreis
Büchenberg
10:00 Uhr Hochamt

Amt für Heil und Hainer
Amt für Erwin Klug, lebende und verstorbene Angehörige
Amt für Paul Diegelmann, lebende und verstorbene 
Angehörige
Amt für Rainer Raab, lebende und verstorbene 
Angehörige
Amt für Wolfgang und Berta Herbert, Lebende und 
Verstorbene der Familien Herbert, Eck und Leitschuh

HINWEISE:
Das Pfarrbüro bleibt vom 19.07. bis einschließlich 09.08.2024 
geschlossen.
Aufgrund von Bauarbeiten in der Döllbacher Kapelle 
finden dort ab 25.07.2024 bis auf Weiteres keine 
Werktagsgottesdienste statt. Die Messen am Wochenende 
werden im Bürgerhaus in Döllbach gehalten.

Kath. Pfarrei Hattenhof
St. Kosmas und Damian Hattenhof
Neuhofer Str. 8, 36119 Neuhof
Tel.: 06655 2709
E-Mail: sankt-kosmas-hattenhof@pfarrei.bistum-fulda.de
www. katholische-kirche-hattenhof.de
Instagram: pf.hattenhof_kerzell_rothemann
Pfarrer Michael Rother
Gemeindereferent Alexander Eldracher
Bürozeiten:
Montag geschlossen
Dienstag 10:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr
Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr

In den Sommerferien ist das Pfarrbüro vom 22.07. 
bis 02.08. und vom 19.08. bis 23.08. geschlossen. In 
dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an das Pfarramt 
in Eichenzell, Dr. Eduard-Stieler- Str. 1, Tel. 06659 1313.
Redaktionsschluss für den Pfarrbrief vom 03.08. bis zum 
01.09. ist bereits der 19.07.2024.
Das Pfarrteam wünscht allen eine erholsame Sommerzeit.

Freitag, 19.07. Freitag der 15. Woche im Jahreskreis
08:00 Uhr Rosenkranzgebet

um geistliche Berufe
08:30 Uhr Heilige Messe

Samstag, 20.07. Samstag der 15. Woche im 
Jahreskreis
14:00 Uhr Trauung

von Lea Birkenbach und Christian Baumgart
18:00 Uhr Heilige Messe

für die Lebenden und Verstorbenen der Orte Lütter, 
Eichenzell, Löschenrod, Welkers, Rönshausen und Melters
L: Silvia Reith, K: Johannes Link
Kollekte für die Caritas-Sozialstation

Sonntag, 21.07. 16. Sonntag im Jahreskreis

Die für heute angekündigte „Kirche plus“ entfällt.

Freitag, 26.07. Hl. Joachim und Hl. Anna, Eltern der 
Gottesmutter Maria
Das Pfarrbüro ist heute geschlossen.
08:00 Uhr Rosenkranzgebet

um Priesternachwuchs
08:30 Uhr Heilige Messe

für Ramon

Sonntag, 28.07. 17. Sonntag im Jahreskreis
08:30 Uhr Heilige Messe

für Georg Jung als Jahresgedächtnis und lebende und 
verstorbene Angehörige
für Gertrud Schütz als Jahresgedächtnis
für Paula Fischer als Jahresgedächtnis und für lebende 
und verstorbene Angehörige
L: Wolfgang Albert, K: Manuela Eismann
Kollekte für die Kirchengemeinde

Kath. Kirchengemeinde 
St. Jakobus, Büchenberg
Zillbacher Str. 10, 36124 Eichenzell-Büchenberg
Tel.: 06656 440, Fax: 06656 504715
Mobil: 0151 71668861 Pfr. John Roy
E-Mail: pfarrei.buechenberg@bistum-fulda.de
www.katholische-kirche-buechenberg.de
Sprechzeiten: Mi 8:45 - 10:30 Uhr, Fr 16:30 - 18:00 Uhr
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Freitag, 26.07.
Hl. Joachim und Hl. Anna
Hatt
08:30 Uhr Rosenkranzgebet
09:00 Uhr Tagesmesse

Amt z. Ehren d. Heiligen Mutter Anna u. f. Franz u. Anna 
Huck

Samstag, 27.07.
Kollekte: für unsere Kirche
Hatt 17:00 Uhr Vorabendmesse

3. Sterbeamt f. Rudolf Sölch
Jta. f. Damian u. Erna Seifert, leb. u. verst. Angeh.
Jta. f. Maria Vogel, verst. Ehemann Eduard und verst. 
Cousin Winfried
Lektor/-in: Frank Happ

Sonntag, 28.07.
17. Sonntag im Jahreskreis
Joh. 6, 1-15
Kollekte: für unsere Kirche
Kerz
10:00 Uhr Pfarramt

Amt f. Leb. u. Verst. der Pfarrei
Jta. f. Maria Agricola, leb. u. verst. Angeh.
Jta. f. Norbert Weß
Lektor/-in: Joachim Witzel

13:30 Uhr Rosenkranzgebet an der Fatimakapelle
STEINHAUCKFEST - KOLPING

Roth
10:00 Uhr Hochamt am Steinhauck

Amt f. leb. u. verst. Mitglieder d. Kolpingfamilie
Amt f. Rosa u. Oswald Hillenbrand, leb. u. verst. Angeh.
Amt f. Verst. d. Fam. Hasenau u. Greif
Amt f. eine verst. Zwillingsschwester, leb. u. verst. 
Angeh.
Amt für Emil und Anneliese Schmitt u. verst. Angeh.
Lektor/-in: Christoph Müller

13:30 Uhr Rosenkranzgebet am Steinhauck

Sonntag, 21.07.
16. Sonntag im Jahreskreis
Mk 6, 30-34
Kollekte: für unsere Kirche
Roth
08:30 Uhr Pfarramt

Amt f. Leb. u. Verst. der Pfarrei
Jta. f. Gisela Flügel, leb. u. verst. Angeh.
Lektor/-in: Maria Johna

13:30 Uhr Rosenkranzgebet am Steinhauck
15:00 Uhr Taufe des Kindes Mathilda Wunsch

DIAMANTENE HOCHZEIT
BERNHARD UND INGE HARENGEL

Hatt
10:00 Uhr Hochamt

Amt z. Dank zur Diamantenen Hochzeit u. f. leb. u. verst. 
Angeh.
Amt f. Anneliese Vogel, leb. u. verst. Angeh.
Amt f. Margaretha Kottusch u. z. Ehren d. Hl. Margareta
Amt f. Edmund Weß, verst. Ehefrau Maria, leb. u. verst. 
Angeh.
Amt f. Edeltraud Huck, leb. u. verst. Angeh.
Jta. f. Robert Kramm, leb. u. verst. Angeh.
Jta. f. Josef Schlag, leb. u. verst. Angeh.
Lektor/-in: Timo Weß

Kerz
13:30 Uhr Rosenkranzgebet an der Fatimakapelle

Montag, 22.07.
Hl. Maria Magdalena, Fest
Hatt
10:00 Uhr! Festtagsmesse

Amt z. Ehren d. Hl. Maria Magdalena
Roth
19:00 Uhr Aktion: Deutschland betet Rosenkranz

Rosenkranzgebet für Einheit, Heilung, Frieden und 
Umkehr aller Menschen zu Gott, Treffpunkt Kirche 
Rothemann

Dienstag, 23.07.
Hl. Birgitta v. Schweden
Mitpatronin Europas, Fest
Kerz
18:00 Uhr Bücherei
19:00 Uhr Festtagsmesse

Amt. f. verst. Eltern, Großeltern u. Schwiegereltern (S)
20:00 Uhr Verwaltungsratssitzung

Mittwoch, 24.07.
Hl. Christophorus, Hl. Scharbel Mahluf
keine Tagesmesse

Donnerstag, 25.07.
Hl. Jakobus, Apostel, Fest
Roth
19:00 Uhr Festtagsmesse

Amt f. Leb. u. Verst. d. Kirchengemeinde Rothemann

Foto: Manfed Schwabr
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Evangelische 
Kirchen-
gemeinde 
Bronnzell-
Eichenzell
Pfarrer Edwin Röder
Roter Graben 4, 36124 Eichenzell
Tel.: 06659 918692, E-Mail: Edwin.Roeder@ekkw.de
Die Trinitatiskirche befindet sich in der Fasaneriestraße 7, 
36124 Eichenzell.

Pfarrer Jonas Failing
Wartburgstraße 1, 36043 Fulda
Tel.: 0661 42434, E-Mail: Jonas.Failing@ekkw.de
Gemeindebüro Bronnzell, Tel.: 0661 42434
Di und Do: 9:00 – 12:00 Uhr, Mi: 14:00 – 17:00 Uhr
Pfarrsekretärin Judith Kaufmann
E-Mail: gemeindebuero.bronnzell-eichenzell@ekkw.de
Mittwoch, 17.07.
19:00 – 19:20 Uhr Abendandacht in der Trinitatiskirche
Donnerstag, 18.07.
19:00 – 20:30 Uhr Ökumenischer Bibelgesprächskreis

in der Trinitatiskirche, Pfarrer Edwin Röder

Freitag, 19.07.
19:00 – 19:20 Uhr Abendandacht in der Trinitatiskirche

Samstag, 20.07.
10:15 Uhr Andacht AWO Eichenzell, Pfarrer Jonas Failing

Wochenspruch für die 30. Kalenderwoche:
„Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist 
lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“

Eph 5,8b.9

Sonntag, 21.07.
10:00 Uhr Gottesdienst in der Trinitatiskirche, Pfarrer Jonas 
Failing

Montag, 22.07.
19:00 – 19:20 Uhr Abendandacht in der Trinitatiskirche

Mittwoch, 24.07.
18:30 Uhr Chor in der Friedenskirche

unter der Leitung von Anne Reumann.
Bei Interesse bitte unter Tel: 0661 9014479 melden.

19:00 – 19:20 Uhr Abendandacht in der Trinitatiskirche

Freitag, 26.07.
19:00 – 19:20 Uhr Abendandacht in der Trinitatiskirche

Wochenspruch für die 31. Kalenderwoche:
„Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und 
wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr 
fordern.“

Lk 12,48

Sonntag, 28.07.
10:00 Uhr Gottesdienst in der Friedenskirche,

Lektorin Santra Heller-Schmitt
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Kindergartennachrichten

Kita Riedrainmäuse Eichenzell

Spiel und Spaß für Jung und Alt – Kita Riedrainmäuse zu Besuch im AWO-Altenzentrum

Voller Spannung und Freude machten sich einige Kinder der Kita Ried-
rainmäuse auf den Weg in das angrenzende Altenheim der AWO Eichen-
zell.
Die Kita Riedrainmäuse verfügt über zwei altersgemischte Gruppen mit 
Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren. Im Altenzentrum stand eine gemein-
same Bewegungsstunde mit Kindern und Senioren auf dem Programm.
Alle Beteiligten freuten sich schon riesig auf das Zusammentreffen. Die 
gemeinsamen Aktionen mussten leider im letzten Jahr, durch den Umzug 
in die Kita Sternschnuppe aufgrund der Renovierungsarbeiten in unserer 
Kita, eingeschränkt werden.

Im AWO - Altenzentrum überraschten die Kinder zunächst eine Bewohne-
rin mit einem Geburtstagslied zum 92. Geburtstag. Anschließend folgten 
kunterbunte Spiele mit einem großen Schwungtuch sowie mit Bällen und 
Tüchern. Jung und Alt hatten die Aufgabe, ein großes Tuch langsam zum 
Schwingen zu bringen und dabei Wellen zu imitieren. Bei „Sturmstärke“ 
war voller Körpereinsatz gefragt.
Lustige aber auch anstrengende Aufgaben mit Bällen und Tüchern galt es 
zu bewältigen. Alle Beteiligten waren gefordert sich aufeinander abzu-
stimmen, um das große Schwungtuch in Bewegung zu halten.

Pädagogische Ziele zur Förderung von Motorik und Koordination werden 
durch Bewegungsspiele erreicht. Gleichzeitig wird auch der Zusammen-
halt und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.
In den Gesichtern konnte man ablesen, welche Freude „Jung und Alt“ 
beim gemeinsamen Tun hatten.

Alle waren sich einig – das hat richtig Spaß gemacht!

Auf viele weitere gemeinsame Begegnungen freuen sich die Kinder und Erzieherinnen der Kita Riedrainmäuse!
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Schulnachrichten

Von-Galen-Schule Eichenzell

Ausflug zum Sanitätsregiment 2 der Bundeswehr in Koblenz

Einen besonders interessanten Ausflug machten kürzlich die Schülerinnen 
und Schüler des Wahlpflichtkurses „Berufsvorbereitung“ der Klassenstufe 
R8 der Von-Galen-Schule Eichenzell. Sie besuchten das Sanitätsregiment 
2 der Bundeswehr in Koblenz. In verschiedenen Gruppen wurden sie 
zusammen mit einer Gruppe des Malteser Hilfsdienstes an diesem Tag 
unterrichtet.
Die erste Station umfasste das Zeigen und Nachvollziehen verschiedener 
Tragegriffe zum Bergen von Verwundeten. Die zweite Station beinhaltete 
das Retten und Bergen bei der Bundeswehr im Einsatz mit dem Eagle IV.
Nach der Mittagspause und Verpflegung über die Truppenküche wurden 
Erste Hilfe-Zelte der Bundeswehr vorgestellt und gezeigt, wie man bei 
einem Verkehrsunfall einen Verletzten möglichst schonend aus dem 
Fahrzeug befreit. Die Schülerinnen und Schüler der Von-Galen-Schule 
nahmen das Angebot der Bundeswehr gerne an, zeigten sich sehr 
interessiert an den Ausbildungsinhalten und brachten sich auch bei 
Übungen ein. Der Ausbildungstag in Koblenz wurde von Jugendoffizier 
Hauptmann Schäbler organsiert, der bereits im Dezember 2023 zu Gast 
an der Von-Galen-Schule war und einen Vortrag über den Krieg in der 
Ukraine hielt.

Ein interessanter Tag für die Schülerinnen und Schüler 
der Von-Galen-Schule Eichenzell

Berufsorientierung mal anders

Mit über 30.000 Straßenleuchten bringt die RhönEnergie Licht in die Nacht.

Unter der Hotline 0800 0661 300 oder www.stoerung24.de können Sie 
eine defekte Straßenleuchte kostenfrei melden.

Straßenbeleuchtung defekt?
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Jugend malt 2024 - Ehemalige Von-Galen-Schülerin Thea Birkenbach gehört zu den 15 Gewinnern 
des Malwettbewerbs

Jedes Jahr sucht das Hessische Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst zusammen mit der Kinder-Akademie Fulda junge Maltalente 
zwischen 6 und 16 Jahren. In diesem Jahr lautete das Thema „Freiheit“. 
Inspiriert von ihrer Kunstlehrerin Natalie Gal sendete Thea Birkenbach, 
die bis vor kurzem die Klasse R9b der Von-Galen-Schule besuchte, ihr 
wunderschönes Bild „Ballerina, die ihre Spieldose verlässt“ ein, welches 
prompt von der Jury für einen Preis ausgewählt wurde. Thea gewann 
somit einen Geldpreis von 250 Euro und durfte sich über eine Urkunde 
des Landes Hessen freuen, die sie bei der Prämierung im Hessischen 
Landtag in Wiesbaden entgegennehmen durfte.
Weitere Bilder von Thea Birkenbach sind in der Ebene 3 der Von-Galen-
Schule zu sehen. Die Bildergalerie mit Theas Bildern und mit Bildern von 
vielen anderen jungen Künstlerinnen und Künstlern der Von-Galen-Schule 
macht die Schulflure somit zu einem besonderen Ort.
Die Gewinnerbilder des Wettbewerbs „Jugend malt 2024“ sind aktuell 
bis zum 27. Oktober 2024 in einer Sonderausstellung im Haus auf der 
Grenze von Point Alpha in Geisa zu bestaunen.

Die Gewinnerin Thea Birkenbach Thea und ihre Kunstlehrerin Natalie Gal

Johannes-Kepler-Schule Neuhof

Sicher ist Sicher!

Verkehrssimulationstraining „Jung+Sicher+Startklar“ der Verkehrswacht an der Johannes-Kepler-Schule
Markus, 16 Jahre, (Name geändert) fährt zwei Minuten durch die 
Innenstadt, verursacht dabei drei Unfälle und hat fünf Minuten später 
einen Überschlag mit einem Ford Escort. Hanna (Name ebenfalls 
geändert) rast mit 80 Kilometern pro Stunde in einen vermummten 
Passanten, der nichts Besseres zu tun hat, als mit einem Schubkarren 
plötzlich auf die Fahrbahn zu stolpern. Jeder Versuch, rechtzeitig zu 
bremsen, ist vergeblich. Und warum steht nichts von derartigen Unfällen 
in der Presse? Weil es sich zum Glück nur um simulierte Begebenheiten 
handelt, die Teil eines Fahrsicherheitstrainings waren, das die 
Verkehrswacht Fulda am 28. Juni 2024 auf dem Pausenhof und in der 
Pausenhalle der Johannes-Kepler-Schule durchgeführt hat.
Dabei hatten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 und 
10 die Möglichkeit, an verschiedenen Stationen die Herausforderungen 
des Straßenverkehrs zu erfahren. Ziel des von den Verkehrswachten Bad 
Hersfeld, Waldeck-Fkb. und Fulda angebotenen und von Sergej Banin 
organisiertem Events war es, für die Gefahren des Straßenverkehrs zu 
sensibilisieren und die eigenen Fähigkeiten sowie Defizite abschätzen 
zu lernen. So wurden unter anderem Sehtests und Reaktionstests 
durchgeführt; teilweise mit niederschmetternden Resultaten.
Darüber hinaus gab es die Möglichkeit, in einem Fahrzeug einen 
Überschlag zu simulieren, selbstverständlich nur in gemächlichem 
Tempo, wobei das Fahrzeug – imponierender Weise – mit einem 
umfunktioniertem Akkubohrer gedreht wurde. Für jeden Heimwerker ein 
Erlebnis. Ein weiterer Programmpunkt war der Gurtschlitten, bei dem die 
Schüler sich ein Bild davon machen konnten, wie es sich anfühlt, selbst 
bei geringer Geschwindigkeit eine Vollbremsung machen zu müssen.
Die Stimmung auf dem Schulhof und auch die angebotenen 
Simulationsgeräte erinnerten in gewisser Weise an einen Jahrmarkt, 
allerdings einen von der lehrreichen Sorte. Jeder Teilnehmer wusste 
nach dem Durchlaufen der einzelnen Stationen, dass Autofahren kein 
Videospiel ist, sondern äußerste Aufmerksamkeit und Vorsicht erfordert. 

Verkehrswachtspräsident des Landes Hessen, Gerhard Brink betonte, 
dass ein derartiges Verkehrssicherheitstraining eine wichtige Tradition 
sei, die es auch in Zukunft an der Johannes-Kepler-Schule zu kultivieren 
gelte.

Foto: Hans Pfleger
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Die Welt entdecken und über den Tellerrand schauen

Schülerinnen und Schüler der Johannes-Kepler-Schule nehmen am Schüleraustausch von Friendship Connection teil
Zum Einstieg einen Känguru-Witz: Hüpft ein Känguru durch eine sehr 
trockene, sehr heiße Wüste, als plötzlich ein Pinguin aus seinem Beutel 
schaut und sagt: „Blöder Schüleraustausch!“

So oder ähnlich hat sich glücklicherweise niemand der am diesjährigen 
Schüleraustausch in die USA beteiligten Schülerinnen und Schüler 
geäußert. Ein Schüleraustausch in das Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten bot den Schülern der Johannes-Kepler-Schule die 
Chance, neue Freunde zu finden, Kontakte zu knüpfen und ein Land zu 
erkunden, das faszinierende Möglichkeiten bereithält, gleichzeitig aber 
von Gegensätzen beherrscht wird. Wer mehr aus erster Hand über die 
gemachten Eindrücke erfahren möchte, der schaue doch einfach mal auf 
der Webseite der Johannes-Kepler-Schule vorbei, wo unter der Rubrik 
Schulangebote->Schüleraustausch Erfahrungsberichte der Teilnehmer 
veröffentlicht sind.

Ein Schüleraustausch in die Vereinigten Staaten eröffnet die Möglichkeit, 
eine andere Lebensweise kennenzulernen, vielleicht besser zu verstehen, 
welche Hoffnungen und Sorgen die Menschen in den USA umtreiben, 
wie die Jugendlichen dort ihre Zukunft sehen und ob es jenseits des 
Atlantiks ähnliche Ansichten in Hinblick auf Weltpolitik und Klimaschutz 
gibt. Zuallererst aber ist es eine bereichernde Erfahrung, ein anderes 
Schulsystem von innen heraus zu erkunden, mitzuerleben, wie an einer 
Junior High School unterrichtet wird, welche Schwerpunkte es gibt 
und wie sich Bildung in den Staaten von hessischer Unterrichtspraxis 
unterscheidet. Die Schülerinnen und Schüler, welche am diesjährigen 
Schüleraustausch teilgenommen haben, werden von diesen Erfahrungen 
und Eindrücken gewiss ein Leben lang profitieren. Von Texas bis 
Minnesota, quer über den amerikanischen Kontinent konnten sie sich ein 
Bild über Leben und Schulsystem machen. Die Berichte der betreffenden 
Schülerinnen und Schüler haben alle eines gemeinsam: Die Empfehlung, 
diese bereichernde Erfahrung zu machen, wenn sich die Chance bietet.

Am Austausch beteiligte Schüler, Schulleiterin Karin Schneider und die organisierende Lehrkraft Hanife Karahan

Foto: Hans Pfleger
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Von Tonräumen und den richtigen Intervallen

„Kleine Stimmgabel“, große Herausforderung
Die goldene Stimmgabel, bei der die erfolgreichsten Interpreten des 
Jahres ermittelt und von Dieter-Thomas Heck routiniert präsentiert 
wurden, gibt es ja nun leider seit 2007 schon nicht mehr. Die kleine 
Stimmgabel aber, welche die Landesmusikjugend Hessen verleiht, ist 
immer noch am Start. Was kann man sich darunter vorstellen?
So wie das Seepferdchen beim Schwimmunterricht zeigt, dass Schüler 
eine gewisse Schwimmfähigkeit erreicht haben, demonstriert die kleine 
Stimmgabel grundlegende musikalische Fertigkeiten.

Die kleine Stimmgabel verleiht keine Sticker, die man sich auf die 
Badehose heften kann, jedoch eine Anstecknadel und eine Urkunde 
als Auszeichnung für die gezeigten musikalischen Leistungen. Alle 
Teilnehmer der Johannes-Kepler-Schule zeigten theoretisch wie 
praktisch gute Leistungen und dokumentierten so, dass sie den 
geforderten Tonraum beherrschen. Die Schulorchester-Zukunft an der 
Johannes-Kepler-Schule ist somit gesichert, die nächsten Konzerte und 
Musikabende werden folgen. Es flötet und trompetet auf gleichbleibend 
hohem Niveau auf dem Opperzer Berg in Neuhof.

Schulleiterin Karin Schneider (rechts) mit den prämierten Schülerinnen und Schülern sowie Musiklehrer Florian Kreuzer

Hurra, geschafft!

Die Johannes-Kepler-Schule verabschiedet sich formvollendet von den diesjährigen Schulabgängern
In festlichem Rahmen wurden am Freitagnachmittag, 5. Juli 2024, bereits 
um 15:45 die Abgänger-Klassen in der Kreissporthalle an der Johannes-
Kepler-Schule verabschiedet. Grund für die frühe Uhrzeit war natürlich 
das Viertelfinalspiel Deutschland–Spanien, – man kannte ja noch nicht 
das Ergebnis.
Die nachmittägliche Uhrzeit hatte keinen merklichen Einfluss auf die 
Besucherzahlen. Wer Beine hatte und darüber hinaus noch Tochter, Sohn, 
Enkel oder auch Neffen, die oder der an diesem Tag seine Schullaufbahn 
mit einem Abschlusszeugnis krönte, der war gekommen, um mit seinen 
Lieben zu feiern, so dass die Verabschiedung vor vollen Rängen stattfand.
Die Veranstaltung startete musikalisch mit einem Nostalgieklassiker 
aus dem Jahre 1973 -seinerzeit mit einem Oskar ausgezeichnet-, 
stimmgewaltig vorgetragen von Silvia Völker und Dr. Raimund Lass.
Sodann trat Schulleiterin Karin Schneider ans Mikrofon, um mit 
herzlichen Worten die Leistungen der Schüler zu würdigen. Mithilfe 
von Fußballanalogien skizzierte Frau Schneider, was es bedürfe, um 
erfolgreich zu sein. Fairplay und Teamarbeit, strategisches Vorgehen, all 
dies sei nötig, um ein Fußballspiel zu gewinnen, aber eben auch, um die 
Schule erfolgreich zu vollenden.
(Anmerkung Verfasser: Gute Schiedsrichter, die einen Handelfmeter 
erkennen, benötigt es für den Schulabschluss zum Glück nicht, sodass 
Fehlentscheidungen in der Regel vermieden werden können.)

Im Anschluss an Frau Schneider trat Bürgermeister Christopher Gärtner 
ans Pult und hob hervor, der heutige Tag zeige, dass Leistung sich lohne 
und der Abschluss der Klasse 10 bzw. 9 das Resultat beständiger Arbeit 
gewesen sei.
Der stellvertretende Elternbeirat Jochen Borchard würdigte den Tag des 
Abschlusses mit Hurra-Rufen und sprach so gewiss vielen Eltern, von 
denen die Anspannung der letzten Wochen abfiel, aus tiefster Seele.
Die letzte Rede hielt Schulsprecher Paul Nüchter, dem anzumerken 
war, wie sehr ihn die Veranstaltung berührte. Aus Schülerperspektive 
schilderte er, wie wertvoll die letzten Schuljahre gewesen seien und 
welche wertvollen Erfahrungen er von der Johannes-Kepler-Schule 
mitnehme. Es klang an, dass es am Ende die persönlichen Eindrücke sind, 
die das Gewichtigste einer Schullaufbahn ausmachen.
Mit zwei weiteren musikalischen Beiträgen rundeten Frau Völker und 
Herr Dr. Lass das Programm ab, bevor es daran ging, die Klassenbesten 
auszuzeichnen sowie allen Beteiligten, die den reibungslosen Abschluss 
des Schuljahres 2024 mit viel Hingabe möglich gemacht haben, zu 
danken.
Die besten Abschlüsse wurden von folgenden Schülern erzielt:
Hauptschule: Leon Ellmauer, Cornelius König, Noah Wolf
Realschule: Lea Wiegand, Aaron Schleicher, Mara Bäumler
Gymnasium: Raphaela Blum, Paul Nüchter
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Vereine und Verbände

DRK Eichenzell

Bogenschießen der Eichenzeller DRK-Gruppe Menschen mit Behinderung
Konzentration, Ausdauer, Spaß und ganz viel Freude

Menschen mit Behinderung zeigten ihr Können mit Pfeil und Bogen

Ziel des letzten Monatstreffens der Eichenzeller DRK-Gruppe Menschen 
mit Behinderung war diesmal der spannende Bogensportparcours 
der „Bogenschützen der Rhön“ im idyllischen Wildpark von Schloss 
Fasanerie. Nach einem kurzen Fußmarsch durch den fürstlichen 
Schlosspark, vorbei am japanischen Teehäuschen, wo gerade eine 
Hochzeit vorbereitet wurde, ging es zum Eingang des historischen 
Wildparks. Dort holten Dieter und Ingrid Jung, die auch die Einladung 
an die DRK-Gruppe ausgesprochen hatte, die mit Spannung 
wartenden Gruppenmitglieder ab und führten sie bis zum Zentrum der 
Bogensportanlage an der landgräflichen Jagdhütte.
Schon auf dem Weg dorthin war reichlich Gelegenheit auf die zahlreichen 
interessanten Sehenswürdigkeiten und Gerätschaften hinzuweisen, 
die dort Bogenturniere mit nationaler und internationaler Bedeutung 
ermöglichen. Immer wieder waren Schießstände mit Scheiben und 
3D-Zielen zu entdecken. Am Ziel angekommen erläuterte Dieter Jung 
die wichtigsten Sicherheitsregeln, bevor jeder nach seinem Können am 
Bogenschießen teilnehmen konnte.

Zielsicher flog der 
Pfeil zur Zielscheibe.

Viel zu sehen gab es bei der kleinen Wanderung.

Freude über eine Stärkung nach sportlicher Betätigung.

Die Gruppenmitglieder zeigten ihr Können beim Bogenschießen.
Die Teilnehmer zeigten erstaunliches Geschick. Alle hatten sichtlich viel 
Spaß und großes Vergnügen. Mancher hatte auch Grund stolz zu sein, 
weil er besonders gute zielsichere Treffer auf die Zielscheibe manövrierte.
Zur Stärkung nach sportlicher Betätigung hatte Ingrid Jung (Mutter von 
Matthias Pantke) Bratwürste und Getränke vorbereitet, die im Zelt neben 
der Bogenschießanlage von den sportbegeisterten Gruppenmitgliedern 
genüsslich verzehrt wurden.
Als Dankeschön für den gelungenen Nachmittag überreichte 
Gruppensprecher Walter Bernhard ein kleines Geschenk an Ingrid und 
Dieter Jung. Dem guten Brauch folgend bekam ein Mitglied der Gruppe, 
das kürzlich Geburtstag hatte, von allen ein Lied gesungen. Auf dem 
Heimweg aus dem Wildpark zeigte Dieter Jung den Teilnehmern noch die 
urige Schneckeninsel im Teich des Wildparks.
Ein interessanter und sehr schöner Nachmittag ging für die DRK-Gruppe 
leider viel zu schnell zu Ende.

Text: Udo Bauch, Inklusionsnetzwerker
Fotos: DRK-Gruppe
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Rhönklub ZV Eichenzell

Kreuzbergwanderung des Rhönklub ZV Eichenzell
Rhönklub ZV Eichenzell gedachte seiner verstorbenen Mitglieder

Gesellige Wanderung zum Gedenkstein beim Franziskanerkloster Kreuzberg.

Ehrfurchtsvolles Gedenken und dennoch beste kameradschaftliche 
Stimmung herrschte bei der diesjährigen Busfahrt des Rhönklub ZV 
Eichenzell zum bekannten Wallfahrtsort Kreuzberg (Bischofsheim/Rhön), 
der liebevoll auch als „Heiliger Berg der Franken“ genannt wird. Gut 
gelaunt startete die große Wandergruppe am Eichenzeller „Türmchen“ 
und von dort ging die Busfahrt in einem nostalgischen Reisebus aus dem 
Jahre 1981 in Richtung der schönen Rhön los.
Vorstandsmitglied Benjamin Günder begrüßte die gut gelaunte 
Reisegruppe und brachte seine Freude zum Ausdruck, dass bei der 
diesjährigen Ausflugsfahrt der Bus vollständig gefüllt werden konnte, 
nachdem im letzten Jahr die Plätze leider nur halb belegt wurden. 
Während der kurzweiligen Fahrt entlang herrlicher Landschaft erreichten 
die Wanderfreunde das historische Franziskanerkloster, welches im Jahre 
1692 fertiggestellt wurde und wo seit 1731 in einer eigenen Brauerei das 
weit über die Stadtgrenzen berühmte Kreuzbergbier liebevoll gebraut 
wird.
Aufgrund des einsetzenden Regens musste die traditionelle Gedenkfeier, 
welche eigentlich immer am Gedenkstein des Rhönklub ZV Eichenzell 
gefeiert wird, in der imposanten Klosterkirche zelebriert werden. In der 
kleinen Gedenkfeier erinnerte Vorsitzender Michael Mayer mit einer 
eindrucksvollen Rede namentlich an die seit der letztjährigen Wanderung 
verstorbenen Vereinsmitglieder und deren Freunde, Angehörigen und an 
alle Wanderfreunde, die ihre letzte Reise bereits antreten mussten.
Dabei ging Michael Mayer auch kurz auf das Weltgeschehen ein und 
brachte sein großes Bedauern und seine tiefe Enttäuschung über die 
aktuellen kriegerischen Handlungen zum Ausdruck.

Die würdevolle Gedenkfeier wurde musikalisch 
würdevoll umrahmt und so kam unter den Wanderfreunden durch die 
Erinnerung an liebgewonnene Wanderfreunde eine melancholische 
Stimmung auf.
Nach der Gedenkfeier wurden die Eichenzeller Wanderfreunde im 
Kloster Kreuzberg mit kulinarischen Köstlichkeiten und natürlich mit 
dem beliebten Kreuzbergbier verwöhnt. An den geselligen Tischrunden 
genossen die Freunde des großen länderübergreifenden Heimat- und 
Wandervereins das wunderbare Klosterambiente und in manchen 
Anekdoten erinnerten sie sich an die tollen Zeiten mit verstorbenen 
Wanderfreunden.
Nachdem der „Wettergott“ die Schleusen geschlossen hatte, 
unternahmen viele Wanderfreunde dann doch noch einen gemütlichen 
Spaziergang zum Gedenkstein, der idyllisch in der Natur fest verankert 
ist.
Auch auf der Rückfahrt kam wieder gute Stimmung auf und am 
Eichenzeller Wartturm ließen die Wanderfreunde beim gemütlichen 
Beisammensein den gelungenen Ausflug ausklingen. Die Reisegruppe 
und auch der mitfahrende Ehrenvorsitzende Bernd Günder zeigten sich 
von dem abwechslungsreichen Ausflug durchweg begeistert und alle 
freuen sich bereits auf die Kreuzbergwanderung 2025, die erneut zum 
Gedenkstein führen wird und wo traditionell wieder an alle verstorbenen 
Wanderfreunde erinnert wird.

Text: Udo Bauch
Fotos: Udo Bauch, Benjamin Günder und Rhönklub 

Wanderfreunde am Gedenkstein des Eichenzeller Rhönklubs.

Mit einer Gedenkfeier wurde an verstorbene Mitglieder erinnert.

Vorsitzender Michael Mayer sprach rührende Gedenkworte.
Im Kloster Kreuzberg wurden die Wanderfreunde 

kulinarisch bestens verwöhnt


























